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Verordnung über den Einsatz von Stimmenzähl
geräten bei Landtagswahlen und Volksentscheiden 

(Landeswahlgeräteverordnung – LWahlGV) 

Vom 14. Mai 2004 

Auf Grund des § 36 Abs. 5 des Brandenburgischen Landes
wahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Ja
nuar 2004 (GVBl. I S. 30) und des § 44 Abs. 7 des Volksab
stimmungsgesetzes, der durch Artikel 2 Nr. 11 Buchstabe c des 
Gesetzes vom 20. November 2003 (GVBl. I S. 278, 281) einge
fügt worden ist, verordnet der Minister des Innern: 

Abschnitt 1 
Amtliche Zulassung und Genehmigung 

der Verwendung von Stimmenzählgeräten 

§ 1 
Zulassungs- und Genehmigungspflicht 

Mechanisch oder elektronisch betriebene Geräte, die bei Wah
len oder Abstimmungen der Abgabe und Zählung der abgege
benen Stimmen dienen (Stimmenzählgeräte), dürfen bei Land
tagswahlen oder Volksentscheiden nur eingesetzt werden, wenn 
ihre Bauart nach § 2 zugelassen und ihre Verwendung nach § 4 
genehmigt ist. 

§ 2 
Erteilung der Bauartzulassung 

(1) Durch die Bauartzulassung eines Stimmenzählgerätes wird 
festgestellt, dass Geräte der zugelassenen Bauart für die Ver
wendung bei den in Absatz 2 bezeichneten Wahlen und Ab
stimmungen geeignet sind. 

(2) Das Ministerium des Innern erteilt die Bauartzulassung ei
nes Stimmenzählgerätes auf Antrag des Herstellers. Dieser hat 
auf seine Kosten den Nachweis einer geeigneten Stelle über die 
grundsätzliche Eignung des Stimmenzählgerätes im Sinne des 
Absatzes 1 zu erbringen. Die Bauartzulassung kann für einzelne 
Wahlen oder Abstimmungen oder allgemein für Landtagswah
len oder Volksentscheide ausgesprochen werden. Sie kann auch 
mit der Zulassung für kommunale Wahlen oder Abstimmungen 
verbunden oder auf weitere Wahlen und Abstimmungen er
streckt werden. Aus der Bauartzulassung kann kein Anspruch 
auf Genehmigung der Verwendung solcher Stimmenzählgeräte 
bei einer Wahl oder Abstimmung hergeleitet werden. 

(3) Voraussetzung für die Bauartzulassung eines Stimmenzähl
gerätes für die Verwendung bei Landtagswahlen oder Volksent
scheiden ist die Bauartzulassung für Wahlen zum Deutschen 
Bundestag oder der Abgeordneten des Europäischen Parla
ments aus der Bundesrepublik Deutschland (Bundeswahlen). 
Stimmenzählgeräte müssen zudem so eingerichtet sein, dass 
bei gleichzeitiger Durchführung mehrerer Wahlen oder Ab
stimmungen entweder für jede Wahl und für jede Abstimmung 
ein Gerät zu verwenden ist oder für jede der verbundenen Wah
len oder Abstimmungen die Stimmabgabe nacheinander ge

troffen werden kann, wobei die getrennte Freigabe von Wahlen 
und Abstimmungen nach unterschiedlichen Stimmberechtigun
gen möglich sein muss. 

(4) Verwendet werden dürfen nur Stimmenzählgeräte, denen 
der Inhaber der Bauartzulassung (Hersteller) eine Erklärung 
über die Baugleichheit mit dem in der Bauartzulassung nach 
Absatz 2 identifizierten Baumuster (Baugleichheitserklärung) 
beigefügt hat. 

(5) Das Ministerium des Innern macht die Bauartzulassung im 
Amtsblatt für Brandenburg bekannt. 

§ 3 
Rücknahme, Erlöschen und Widerruf der Bauartzulassung 

(1) Das Ministerium des Innern kann die Bauartzulassung zu
rücknehmen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung 
nicht vorgelegen haben. 

(2) Die Bauartzulassung erlischt für Stimmenzählgeräte, deren 
Bauartzulassung für Bundeswahlen zurückgenommen, wider
rufen worden oder auf andere Weise ausgelaufen ist. 

(3) Das Ministerium des Innern kann die Bauartzulassung 
widerrufen, wenn die Stimmenzählgerätebauart den Rechts
vorschriften für Landtagswahlen oder Volksentscheide nicht 
mehr entspricht. Der Widerruf kann auch ausgesprochen wer
den, wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Stimmen
zählgerätebauart den Erfordernissen der Durchführung von 
Landtagswahlen oder Volksentscheiden nicht entspricht. 

(4) Für die Rücknahme, das Erlöschen und den Widerruf einer 
Bauartzulassung gilt § 2 Abs. 5 entsprechend. 

§ 4 
Genehmigung der Verwendung von Stimmenzählgeräten 

(1) Die Verwendung zugelassener Stimmenzählgeräte bedarf 
vor jeder Landtagswahl und vor jedem Volksentscheid der Ge
nehmigung des Präsidiums des Landtages. Die Genehmigung 
kann einzelnen Wahl- oder Abstimmungsbehörden oder allge
mein erteilt werden. Sie gilt auch für Nachwahlen, Wiederho
lungswahlen, Ersatzwahlen, Nachabstimmungen und Wieder
holungsabstimmungen. Sie kann unter Bedingungen erteilt und 
mit Auflagen verbunden werden. 

(2) Wird die Genehmigung allgemein erteilt, ist sie vom Präsi
denten des Landtages im Amtsblatt für Brandenburg zu veröf
fentlichen. 

Abschnitt 2 
Durchführung der Landtagswahl oder 

des Volksentscheides 

§ 5 
Anwendbarkeit von Vorschriften 

Für die Wahl oder Abstimmung mit amtlich zugelassenen 
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Stimmenzählgeräten im Wahl- oder Stimmbezirk gelten auch 
die Vorschriften der Brandenburgischen Landeswahlverord
nung und der Volksentscheidsverfahrensverordnung, soweit im 
Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

§ 6 
Wahl- oder Abstimmungsbekanntmachung 

(1) Die Wahlbehörde weist in der Wahlbekanntmachung über 
§ 45 Abs. 1 der Brandenburgischen Landeswahlverordnung 
hinaus darauf hin, in welchen Wahlbezirken Stimmenzählgerä
te verwendet werden. Die Abstimmungsbehörde weist in der 
Abstimmungsbekanntmachung über § 13 der Volksentscheids
verfahrensverordnung hinaus darauf hin, in welchen Stimmbe
zirken Stimmenzählgeräte verwendet werden. 

(2) Dem Abdruck der Wahl- oder Abstimmungsbekanntma
chung ist neben dem Stimmzettel eine Abbildung der für die 
Stimmabgabe vorgesehenen Seite des Stimmenzählgerätes ein
schließlich gerätespezifischer Darstellung des Stimmzettels 
beizufügen. 

§ 7 
Wahl- oder Abstimmungsvorbereitung 

(1) Der Wahl- oder Abstimmungsbehörde obliegt bei elektroni
schen Stimmenzählgeräten die Eingabe der für die Wahl oder 
Abstimmung erforderlichen Angaben und Daten sowie die 
Festlegung der entsprechenden Gerätebeschriftung und -anzei
gen. Dabei hat sie die Festlegungen für die amtlichen Stimm
zettel zu beachten. Die Wahl- oder Abstimmungsbehörde hat 
die Richtigkeit der Eingaben auf der Grundlage des von dem 
Gerät ausgedruckten Prüfbeleges oder der von dem Gerät an
gezeigten Angaben zu bestätigen. 

(2) Es dürfen nur Stimmenzählgeräte verwendet werden, die 
nach Bestimmung des Wahl- oder Abstimmungstages anhand 
der Bedienungsanleitung und Wartungsvorschriften vom 
Hersteller oder von der Wahl- oder Abstimmungsbehörde 
überprüft worden sind und deren Funktionstüchtigkeit fest
gestellt worden ist. Setzt die ordnungsgemäße Inbetriebnah
me eines elektronischen Stimmenzählgerätes den Einsatz ex
terner Datenträger voraus, so hat die Wahl- oder Abstim
mungsbehörde für deren ordnungsgemäße Verwendung zu 
sorgen. 

(3) Der Kreiswahl- oder Kreisabstimmungsleiter oder sein Be
auftragter kann die von der Wahl- oder Abstimmungsbehörde 
zur Wahl oder Abstimmung vorgesehenen Stimmenzählgeräte 
und externen Datenträger überprüfen, die Beseitigung von 
Mängeln anordnen oder einzelne Stimmenzählgeräte für die 
Verwendung sperren. 

(4) In Wahl- oder Stimmbezirken, in denen Stimmenzählgeräte 
verwendet werden, hat die Wahl- oder Abstimmungsbehörde 
die Mitglieder der Wahl- oder Abstimmungsvorstände vor der 
Wahl oder Abstimmung mit den Stimmenzählgeräten vertraut 
zu machen und sie in deren Bedienung einzuweisen. 

§ 8 
Ausstattung des Wahl- oder Abstimmungsvorstands 

(1) Die Wahl- oder Abstimmungsbehörde übergibt dem Wahl
oder Abstimmungsvorsteher vor Beginn der Wahl- oder Ab
stimmungszeit neben den in § 47 der Brandenburgischen Lan
deswahlverordnung oder § 14 Abs. 1 der Volksentscheidsver
fahrensverordnung aufgeführten Gegenständen 

1.	 das Stimmenzählgerät mit den dazugehörenden Schlüsseln 
und dem sonstigen Zubehör, 

2.	 eine Abbildung der für die Stimmabgabe vorgesehenen 
Seite des Stimmenzählgerätes einschließlich gerätespezifi
scher Darstellung des Stimmzettels und eine Anleitung zur 
Stimmabgabe mit dem Stimmenzählgerät zum Aushang im 
Wahl- oder Abstimmungslokal, 

3.	 ein Exemplar der Bedienungsanleitung für das Stimmen
zählgerät, 

4.	 Material zum Versiegeln des Stimmenzählgerätes und des 
Zubehörs, 

5.	 eine Textausgabe dieser Verordnung, 

6.	 eine Baugleichheitserklärung des Herstellers nach § 2 Abs. 4 
und die Bestätigung der Wahl- oder Abstimmungsbehörde 
nach § 7 Abs. 1 Satz 3 sowie 

7.	 einen Vordruck der Wahl- oder Abstimmungsniederschrift 
nach dem Muster 1 oder 2 gemäß § 19. 

(2) Das Stimmenzählgerät muss dem amtlichen Stimmzettel
entsprechend beschriftet sein, wobei auf die Möglichkeit der 
Abgabe ungültiger Stimmen hingewiesen sein muss. Das Gerät 
mit allen Einstellungen und Vorrichtungen muss in dem für den 
Beginn der Wahl oder Abstimmung ordnungsgemäßen Zustand 
sein. 

§ 9 
Aufstellung des Stimmenzählgerätes 

Das Stimmenzählgerät ist so aufzustellen, dass jede stimmbe
rechtigte Person ihre Stimmabgabe unbeobachtet vornehmen 
kann. 

§ 10 
Eröffnung der Wahl- oder Abstimmungshandlung 

(1) Der Wahl- oder Abstimmungsvorstand stellt vor Beginn der 
Stimmabgabe fest, dass 

1.	 der Inhalt der gerätespezifischen Darstellung des Stimm
zettels mit dem amtlichen Stimmzettel übereinstimmt, 

2.	 eine Abbildung der für die Stimmabgabe vorgesehenen 
Seite des Stimmenzählgerätes einschließlich gerätespezifi
scher Darstellung des Stimmzettels und eine Anleitung zur 
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Stimmabgabe mit dem Stimmenzählgerät im Wahl- oder 
Abstimmungslokal ausgehängt sind, 

3.	 sämtliche Zähl- und Speichervorrichtungen für die Stimm
abgabe auf Null stehen oder gelöscht sind, 

4.	 nicht benötigte Zähl- und Speichervorrichtungen für die 
Stimmabgabe gesperrt sind und 

5.	 die zur Aufnahme von Wahl- oder Abstimmungsmarken 
bestimmten Behälter leer sind, soweit bei der Benutzung 
des Gerätes entsprechende Marken verwendet werden. 

Werden elektronische Stimmenzählgeräte verwendet, stellt der 
Wahl- oder Abstimmungsvorstand ferner fest, dass die Identifi
kationsangaben (Wahlgeräte-ID, Speicher-ID, Hardware- und 
Software-Version, Checksummen) in der Baugleichheitserklä
rung (§ 2 Abs. 4) und in dem von dem Gerät ausgedruckten 
Prüfbeleg oder in den Anzeigen des Gerätes übereinstimmen. 

(2) Der Wahl- oder Abstimmungsvorsteher verschließt das 
Stimmenzählgerät oder dessen Zähl- und Speichervorrichtun
gen, sofern ihm das Stimmenzählgerät nicht bereits in versie
geltem Zustand übergeben worden ist. Ein Verwenden der 
Schlüssel ist bis zum Schluss der Wahl- oder Abstimmungs
handlung nicht gestattet, außer wenn das Stimmenzählgerät 
zum Zwecke der Fortsetzung der Wahl oder Abstimmung ohne 
Gefahr des Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgege
benen Stimmen gemäß Bedienungsanleitung in einen Grund
zustand gebracht werden muss. Dies gilt auch für die zur Auf
nahme von Wahl- oder Abstimmungsmarken bestimmten Be
hälter. Die Schlüssel für das Stimmenzählgerät oder dessen 
Zähl- und Speichervorrichtungen sind bis zur Beendigung der 
Wahl- oder Abstimmungshandlung getrennt von dem Wahl
oder Abstimmungsvorsteher und einem weiteren Mitglied des 
Wahl- oder Abstimmungsvorstands aufzubewahren. 

§ 11 
Stimmabgabe und Vermerk über Stimmabgabe 

(1) Wenn die Wahlberechtigung nach § 55 der Brandenburgi
schen Landeswahlverordnung festgestellt ist und sich kein an
derer Wähler mehr in der Wahlkabine aufhält, gibt der Wahl
vorsteher oder das von ihm bestimmte Mitglied des Wahlvor
stands das Stimmenzählgerät zur Stimmabgabe frei. Nach der 
Freigabe begibt sich der Wähler in die Wahlkabine und gibt 
seine Stimmen ab. Gleichzeitig vermerkt der Schriftführer im 
Wählerverzeichnis die Stimmabgabe in der dafür bestimmten 
Spalte. Für dieselbe Wahl muss immer dieselbe Spalte benutzt 
werden. Der Wahlvorstand achtet darauf, dass sich immer nur 
ein Wähler und dieser nur so lange wie notwendig in der Wahl
kabine aufhält. 

(2) Der Wahlvorsteher oder das von ihm bestimmte Mitglied 
des Wahlvorstands vergewissert sich anhand der Kontrollvor
richtungen, ob der Wähler seine Stimmabgabe beendet hat und 
die Vorrichtung zur Stimmabgabe wieder gesperrt ist. Die 
Stimmabgabe ist beendet, wenn der Wähler die hierzu erfor
derlichen Bedienungshandlungen vollzogen und die Wahlka
bine verlassen hat. Unterbleibt die Beendigung der Stimmab

gabe, so ist der Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis 
zu streichen und der Vermerk „Nichtwähler“ oder „N“ einzu
tragen; die Vorrichtung zur Stimmabgabe ist wieder zu sper
ren. 

(3) Werden an einem Stimmenzählgerät während der Wahl 
Funktionsstörungen angezeigt, die ohne Gefahr eines vorzei
tigen Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgegebe
nen Stimmen behoben werden können, so kann der Wahlvor
stand solche Störungen gemäß Bedienungsanleitung beheben. 
Treten an einem Stimmenzählgerät während der Wahl Störun
gen auf, die gemäß Bedienungsanleitung nicht auf einfache 
Weise und nicht ohne Gefahr für das Bekanntwerden oder Lö
schen der bereits abgegebenen Stimmen behoben werden 
können, so kann der Wahlvorstand die Fortsetzung der Wahl 
mit einem anderen Stimmenzählgerät beschließen, wenn dies 
ohne nennenswerte Verzögerung und ohne Gefährdung des 
Wahlgeheimnisses möglich ist; § 8 Abs. 2 und § 10 finden 
Anwendung. Andernfalls ist die Wahl mit Stimmzetteln nach 
den allgemeinen Vorschriften fortzusetzen. In diesem Fall 
sind das Stimmenzählgerät oder die Stimmenspeicher gegen 
jede weitere Stimmabgabe zu sperren und die Sperrung, so
fern diese rückgängig gemacht werden kann, zu versiegeln. 
Jede Störung an einem Stimmenzählgerät oder die Fortset
zung der Wahl mit einem anderen Stimmenzählgerät oder 
Stimmzetteln ist in der Wahlniederschrift zu vermerken. Ha
ben weniger als 50 Wähler die Stimmen mit demselben Stim
menzählgerät oder mit Stimmzetteln abgegeben, so hat die 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses durch einen 
anderen von der Wahlbehörde sofort zu bestimmenden Wahl
vorstand zu erfolgen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Volksentscheide entspre
chend. 

§ 12 
Schluss der Wahl- oder Abstimmungshandlung 

Der Wahl- oder Abstimmungsvorsteher hat nach Schließung 
der Wahl- oder Abstimmungshandlung das Stimmenzählgerät 
oder die Stimmenspeicher gegen jede weitere Stimmabgabe zu 
sperren und die Sperrung, sofern diese rückgängig gemacht 
werden kann, zu versiegeln. 

§ 13 
Zählung der Wähler oder abstimmenden Personen 

Zur Feststellung der Zahl der Wähler oder abstimmenden Per
sonen wird die vom Stimmenzählgerät hierzu angezeigte oder 
ausgedruckte Zahl abgelesen. Sodann werden die Zahl der 
Stimmabgabevermerke im Wähler- oder Stimmberechtigten
verzeichnis und die Zahl der eingenommenen Wahl- oder Ab
stimmungsscheine zusammengezählt. Ergibt sich dabei auch 
nach wiederholter Zählung eine Abweichung von der nach 
Satz 1 abgelesenen Zahl der Wähler oder abstimmenden Per
sonen, so ist dies in der Niederschrift zu vermerken und, so
weit möglich, zu erläutern. Als Zahl der Wähler oder abstim
menden Personen gilt in diesem Fall die nach Satz 1 abgelese
ne Zahl. 
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§ 14 
Zählung der Stimmen 

(1) Der Schriftführer trägt die vom Stimmenzählgerät ange
zeigten oder ausgedruckten Stimmenzahlen der Reihenfolge 
nach in die Niederschrift ein, soweit nicht ein Ausdruck selbst 
als geeigneter Nachweis zu verwenden ist. 

(2) Die Zählung der Stimmen erfolgt nach den in der Wahl
oder Abstimmungsniederschrift aufgeführten Maßgaben. 

(3) Der Wahl- oder Abstimmungsvorsteher oder das von ihm 
bestimmte Mitglied des Wahl- oder Abstimmungsvorstands 
stellt sodann durch lautes Ablesen der einzelnen Stimmenzah
len fest 

1.	 bei der Wahl zum Landtag 

a) die Zahl der gültigen Erststimmen, 

b) die Zahl der ungültigen Erststimmen, 

c) die Zahl der gültigen Zweitstimmen, 

d) die Zahl der ungültigen Zweitstimmen, 

e) die Zahlen der für die einzelnen Wahlkreisbewerber ab
gegebenen gültigen Erststimmen und 

f) die Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgege
benen gültigen Zweitstimmen. 

2.	 beim Volksentscheid 

a) die Zahl der gültigen Stimmen, 

b) die Zahl der ungültigen Stimmen, 

c) die Zahl der gültigen Stimmen, die auf „Ja“ lauten, und 

d) die Zahl der gültigen Stimmen, die auf „Nein“ lauten. 

Die übrigen Mitglieder des Wahl- oder Abstimmungsvorstands 
überzeugen sich von der Richtigkeit dieser Feststellungen. 

(4) Stimmt

1.	 bei der Landtagswahl die Summe der insgesamt abgegebe
nen ungültigen und gültigen Erststimmen (Absatz 3 Nr. 1 
Buchstabe a und b) nicht mit der Zahl der Wähler (§ 13), 

2.	 bei der Landtagswahl die Summe der insgesamt abgegebe
nen ungültigen und gültigen Zweitstimmen (Absatz 3 Nr. 1 
Buchstabe c und d) nicht mit der Zahl der Wähler (§ 13), 

3.	 bei der Landtagswahl die Summe der für die einzelnen 
Wahlkreisbewerber gültigen Erststimmen (Absatz 3 Nr. 1 
Buchstabe e) nicht mit der Zahl der gültigen Erststimmen 
(Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe a),  

4.	 bei der Landtagswahl die Summe der für die einzelnen 

Landeslisten abgegebenen gültigen Zweitstimmen (Absatz 3 
Nr. 1 Buchstabe f) nicht mit der Zahl der gültigen Zweit
stimmen (Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe c), 

5.	 beim Volksentscheid die Summe der insgesamt abgegebe
nen ungültigen und gültigen Stimmen (Absatz 3 Nr. 2 
Buchstabe a und b) nicht mit der Zahl der abstimmenden 
Personen (§ 13), 

6.	 beim Volksentscheid die Summe der gültigen Stimmen, die 
auf „Ja“ oder „Nein“ lauten (Absatz 3 Nr. 2 Buchstabe c 
und d), nicht mit der Zahl der gültigen Stimmen (Absatz 3 
Nr. 2 Buchstabe a) 

überein, so hat der Wahl- oder Abstimmungsvorstand die Ver
schiedenheit unter Zuhilfenahme der Kontrollvorrichtung des 
Stimmenzählgerätes und der Bedienungsanleitung darzustellen 
und in der Niederschrift zu vermerken und, soweit möglich, zu 
erläutern. 

(5) Der Landesabstimmungsleiter kann insbesondere in den
Fällen des § 44 des Volksabstimmungsgesetzes sowie des Arti
kels 78 Abs. 3 und des Artikels 115 Abs. 3 der Verfassung des 
Landes Brandenburg Regelungen zur Anpassung an besondere 
Verhältnisse treffen. 

§ 15 
Ungültige Stimmen 

Ungültig sind nur solche Stimmen, die an der hierfür bezeich
neten Stelle des Stimmenzählgerätes abgegeben worden sind. 

§ 16 
Wahl- oder Abstimmungsniederschrift 

(1) Über die Wahl- oder Abstimmungshandlung sowie die Er
mittlung und die Feststellung des Wahl- oder Abstimmungser
gebnisses ist vom Schriftführer eine Wahl- oder Abstimmungs
niederschrift nach dem Muster 1 (Wahl zum Landtag) oder 2 
(Volksentscheid) gemäß § 19 zu erstellen. Die Niederschrift ist 
von den anwesenden Mitgliedern des Wahl- oder Abstim
mungsvorstands zu unterzeichnen. Verweigert ein Mitglied des 
Wahl- oder Abstimmungsvorstands die Unterschrift, so ist der 
Grund hierfür in der Niederschrift zu vermerken. Beschlüsse 
über Bedenken, die bei der Wahl- oder Abstimmungshandlung 
und bei der Ermittlung des Wahl- oder Abstimmungsergebnis
ses erhoben worden sind, sind in der Wahlniederschrift zu ver
merken. Der Niederschrift sind beizufügen: 

1.	 Wahl- oder Abstimmungsscheine, über die der Wahl- oder 
Abstimmungsvorstand beschlossen hat, 

2.	 Zählkontrollvermerke oder die von einem Stimmenzählge
rät ausgedruckten Ergebnisse, 

3.	 die Baugleichheitserklärung des Herstellers nach § 2 Abs. 4 
und 

4.	 die Bestätigung der Wahl- oder Abstimmungsbehörde nach 
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§ 7 Abs. 1 Satz 3, sofern diese nicht Bestandteil der 
Niederschrift ist. 

(2) Wird die Wahl oder Abstimmung mit Stimmzetteln fortge
setzt (§ 11 Abs. 3), so ist hierüber eine besondere Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 23 der Brandenburgischen Lan
deswahlverordnung oder der Anlage 6 zur Volksentscheidsver
fahrensverordnung aufzunehmen. Die Niederschrift nach Ab
satz 1 ist nach Schluss der Wahl- oder Abstimmungshandlung 
abzuschließen. Ihr Ergebnis ist in die Niederschrift nach Satz 1 
zu übernehmen. 

(3) Nach Ermittlung des Wahl- oder Abstimmungsergebnisses 
ist jedes Stimmenzählgerät zu schließen und zu versiegeln. Bei 
Geräten oder bei herausnehmbaren Stimmenspeichern, bei de
nen eine Entsperrung in geschlossenem Zustand nicht möglich 
ist, genügt die Versiegelung und Kennzeichnung des Behältnis
ses, in dem sich die Schlüssel oder Stimmenspeicher befinden. 

§ 17 
Übergabe und Verwahrung 

der Wahl- oder Abstimmungsunterlagen 
sowie des Stimmenzählgerätes 

(1) Hat der Wahl- oder Abstimmungsvorstand seine Aufgaben 
beendet, so übergibt der Wahl- oder Abstimmungsvorsteher der 
Wahl- oder Abstimmungsbehörde 

1.	 das Stimmenzählgerät oder den herausgenommenen Stim
menspeicher nebst Schlüsseln und Zubehör, 

2.	 das Wähler- oder Stimmberechtigtenverzeichnis, 

3.	 die Niederschrift mit den Anlagen, 

4.	 die einbehaltenen Wahl- oder Abstimmungsscheine und 
Wahl- oder Abstimmungsbenachrichtigungen, 

5.	 die ihm sonst zur Verfügung gestellten Gegenstände und 
Unterlagen. 

(2) Wahl- oder Abstimmungsvorsteher, Wahl- oder Abstim
mungsbehörde und Kreiswahl- oder Kreisabstimmungsleiter 
haben sicherzustellen, dass die eingesetzten Stimmenzählgerä
te oder deren herausgenommene Stimmenspeicher und die 
Niederschrift mit den Anlagen bis zur Aufhebung der Sperrung 
und Versiegelung der eingesetzten Stimmenzählgeräte oder der 
herausgenommenen Stimmenspeicher unbefugten Personen 
nicht zugänglich sind. 

§ 18 
Besondere Vorschriften 

(1) Ergeben sich Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Wahl- oder Abstimmungsgeschäftes, der Wahl- oder Abstim
mungsergebnisermittlung oder der Niederschrift, hat der Kreis
wahl- oder Kreisabstimmungsleiter selbst oder durch einen Be
auftragten vor der Feststellung des Wahl- oder Abstimmungser
gebnisses durch den Kreiswahl- oder Kreisabstimmungsaus

schuss die angezeigten oder ausgedruckten Zählergebnisse mit 
den Eintragungen in der Niederschrift in Gegenwart von min
destens zwei Zeugen zu überprüfen und dies in der Nieder
schrift zu bescheinigen. Danach sind die Geräte oder die Stim
menspeicher wieder zu versiegeln; § 16 Abs. 3 Satz 2 gilt ent
sprechend. 

(2) Nach Feststellung des Wahlergebnisses kann der Landes
wahlleiter zulassen, dass die Sperrung und Versiegelung der 
Stimmenzählgeräte oder der Stimmenspeicher aufgehoben 
werden, wenn die Zählergebnisse der Stimmenzählgeräte nicht 
für ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren von Bedeutung 
sein können. 

Abschnitt 3 
Schlussvorschriften 

§ 19 
Mustervordrucke 

Soweit für die Wahl oder Abstimmung mit Stimmenzählgerä
ten gesonderte Vordrucke zu verwenden sind, werden diese als 
Mustervordrucke durch Verwaltungsvorschrift des Ministeri
ums des Innern im Amtsblatt für Brandenburg bekannt ge
macht. 

§ 20 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 14. Mai 2004 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 

Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Storkower Kanal“ 

Vom 24. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche in den Landkreisen Oder
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Spree und Dahme-Spreewald wird als Naturschutzgebiet fest
gesetzt. Das Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Storko
wer Kanal“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 97 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Landkreis: Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Oder-Spree Kummersdorf Kummersdorf 1, 2; 
Oder-Spree Alt Stahnsdorf Alt Stahnsdorf 1; 
Dahme-Spreewald Wolzig Wolzig 3, 4. 

Zur Orientierung sind dieser Verordnung eine Kartenskizze 
über die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 und eine 
Flurstücksliste als Anlage 2 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Stor
kower Kanal‘“ im Maßstab 1 : 10 000 und in der „Flurkarte zur 
Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Storkower Kanal‘“ 
(Blatt 1 bis 5) mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet; 
als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Flurkarten. Die Karten sind mit dem 
Dienstsiegel des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt
schutz und Raumordnung (Siegelnummer 51) versehen und 
von der Siegelverwahrerin am 18. Mai 2004 unterschrieben 
worden. 

(3) Die Verordnung mit Karte und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie bei den Landkreisen Oder-Spree und Dahme-
Spreewald, untere Naturschutzbehörden, von jedermann wäh
rend der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das eine vermoorte 
Niederung zwischen dem Stahnsdorfer und Wolziger See be
inhaltet, ist 

1.	 die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung als Le
bensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, insbeson
dere des Stahnsdorfer Fließes mit den gut ausgebildeten 
Uferpflanzengesellschaften, der verschiedenen, die Talaue 
besiedelnden Bruchwaldgesellschaften, der Eichenwälder 
bodensaurer Standorte, der extensiv genutzten Feuchtwie
sengesellschaften, der Seggenriede und ausgedehnten Röh
richte; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 
11 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders und streng 
geschützter Arten, beispielsweise Wiesen-Schachtelhalm 

(Equisetum pratense), Acker-Filzkraut (Filago arvense), 
Krebsschere (Stratiotes aloides), Wiesen-Knöterich (Poly
gonum bistorta), Prachtnelke (Dianthus superbus) und 
Steifblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesnaturschutzge
setzes besonders und streng geschützter Arten, beispiels
weise Kranich (Grus grus), Weißstorch (Ciconia ciconia), 
Eisvogel (Alcedo atthis), Kiebitz (Vanellus vanellus), 
Baumfalke (Falco subbuteo), Wendehals (Jync torquilla), 
Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Rotrückenwürger (La
nius collurio), Schafstelze (Motacilla flava flava), Ringel
natter (Natrix natrix), Zahnspinner (Spatalia argentina), 
Bärenfalter (Pelosia obtusa), Kleinbär (Roselia albula) und 
Große Flussmuschel (Unio tumidus); 

4.	 die Erhaltung der besonderen Eigenart und hervorragenden 
Schönheit des Gebietes, das von naturnahen Bruchwäl
dern, Röhrichten, kleinräumigen Wiesen und Fließgewäs
sern geprägt wird; 

5.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesent
licher Teil des überregionalen Biotopverbundes zwischen 
den Dahmegewässern und dem Spreewald. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von Flüssen der planaren und montanen Stufe mit einer Ve
getation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-
Batrachion, feuchten Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe und mageren Flachland-Mäh-
wiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
als Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere 
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 
(ABl. EG Nr. L 305 S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie; 

2.	 von Auen-Wäldern mit Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) 
und Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) als prioritärem Le
bensraumtyp nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; 

3.	 von Fischotter (Lutra lutra), Rapfen (Aspius aspius) und 
Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) als Tierarten nach 
Anhang II der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, einschließ
lich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und 
Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
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dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtun
gen sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu ver
ändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der zugelassenen Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. auf dem Stahnsdorfer Fließ Wasserfahrzeuge aller Art ein
schließlich Luftmatratzen zu benutzen; 

13. am Ufer des Storkower Kanals anzulegen oder im Schilf
gürtel zu fahren; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser, Klärschlamm und Bioabfälle) zum Zwecke der 
Düngung sowie Abwasser zu sonstigen Zwecken zu lagern, 
auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

18. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

19. Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

24. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen ent
sprechende landwirtschaftliche Bodennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünge
mittel inklusive der Exkremente von Weidetieren je 
Hektar Grünland die Menge nicht überschreitet, 
die dem Nährstoffäquivalent des Dunganfalls von 
1,4 Großvieheinheiten (GVE) entspricht, ohne che-
misch-synthetische Stickstoffdüngemittel, Gülle und 
Sekundärrohstoffdünger wie Abwasser, Klärschlamm 
und Bioabfälle einzusetzen, 

b)	 auf Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 23 und 24 gilt, wobei eine 
umbruchlose Neuansaat bei Narbenschäden nach An
zeige bei der zuständigen unteren Naturschutzbehörde 
zulässig bleibt, 

c)	 bei Beweidung (außer im Huteverfahren) Gehölzbe
stände und Gewässerufer auszuzäunen sind; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
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gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst
wirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 eine Nutzung nur einzelstamm- bis truppweise erfolgt, 

b)	 nur Arten der potenziell natürlichen Vegetation einge
bracht werden dürfen, wobei nur heimische Baumarten 
unter Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden 
sind. Nebenbaumarten dürfen dabei nicht als Haupt
baumarten eingesetzt werden, 

c)	 pro Hektar mindestens fünf Stämme mit einem Min
destdurchmesser von 30 Zentimetern in 1,30 Metern 
Höhe über dem Stammfuß bis zum Absterben aus der 
Nutzung genommen sein müssen, 

d)	 stehendes Totholz mit mehr als 30 Zentimetern Stamm
durchmesser in 1,30 Metern Höhe über dem Stammfuß 
nicht gefällt wird und liegendes Totholz an Ort und 
Stelle verbleibt, 

e)	 § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt, 

f)	 das Befahren des Waldes nur auf Wegen und Rückegas
sen erfolgt; 

3.	 die den in § 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen in Verbindung mit dem 
Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist, 

b)	 Hegepläne im Einvernehmen mit der zuständigen unte
ren Naturschutzbehörde erstellt werden; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 die Angelfischerei vom Land aus nur auf den in der to
pografischen Karte im Maßstab 1 : 10 000 gekenn
zeichneten drei Angelbereichen und sieben Angelstel
len ab dem 1. Mai eines jeden Jahres zulässig ist, 

b)	 die Angelfischerei von Booten aus auf den Torfstichen 
ab dem 1. Mai eines jeden Jahres zulässig ist. 

Auf dem Storkower Kanal bleibt die Angelfischerei von 
Booten aus ganzjährig zulässig; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der zuständi

gen unteren Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist 
zu erteilen, wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde vor der Er
richtung anzuzeigen. Die zuständige untere Natur
schutzbehörde kann in begründeten Einzelfällen das 
Aufstellen verbieten, wenn es dem Schutzzweck ent
gegensteht. Die Entscheidung hierzu soll unverzüglich 
erfolgen, 

c)	 die Anlage von Kirrungen außerhalb gesetzlich ge
schützter Biotope und der in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ge
nannten Lebensraumtypen. 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Futterstellen, Ansaat
wildwiesen und Wildäckern unzulässig; 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne der 
§§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des Branden
burgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Gewässer, die ordnungsgemäße Unterhaltung der 
Bundeswasserstraße, soweit sie den gesetzlichen Umfang 
nicht überschreitet sowie die ordnungsgemäße Unterhal
tung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils im 
Einvernehmen mit der zuständigen unteren Naturschutzbe
hörde; 

7.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der zuständigen unteren Naturschutzbehörde; 

9.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der zuständigen unteren Naturschutzbehörde angeordnet 
worden sind; 

10. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

11. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde ist über die ge
troffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie 
kann nachträglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbar
keit mit dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
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gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 Bruchwald- und Röhrichtbereiche an den Ufern der Ge
wässer sollen ihrer natürlichen Entwicklung überlassen 
und von einer Bewirtschaftung freigehalten werden; 

2.	 Frisch- und Feuchtwiesen sollen möglichst über Mahd ge
nutzt und gegebenenfalls entbuscht werden; 

3.	 der Naturverjüngung soll Vorrang gegenüber Pflanzungen 
eingeräumt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah

men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b dieser Verordnung tritt am 
1. Juli 2004 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Ta
ge nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 24. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Radeberge“ 

Vom 24. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Dahme-
Spreewald wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Natur
schutzgebiet trägt die Bezeichnung „Radeberge“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 289 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Heidesee Gräbendorf 11; 
Groß Köris Groß Köris 6, 7. 

Zur Orientierung sind dieser Verordnung eine Kartenskizze 
über die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 und eine 
Flurstücksliste als Anlage 2 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das NSG ,Radeberge‘“ 
(Blatt 1 bis 3), Maßstab 1 : 10 000 und in der „Flurkarte zur 
Verordnung über das NSG ,Radeberge‘“ (Blatt 1 bis 3) mit un
unterbrochener roter Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der 
innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung in 
den Flurkarten. Die Karten sind mit dem Dienstsiegel des Mi
nisteriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und  Raumord
nung (Siegelnummer 53) versehen und vom Siegelverwahrer 
am 18. Mai 2004 unterschrieben worden. 

(3) Innerhalb des Naturschutzgebietes wird eine Zone 1 als Na-
turentwicklungsgebiet im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 3 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes, das der direkten 
menschlichen Einflussnahme entzogen ist und in dem Lebens
räume und Lebensgemeinschaften langfristig ihrer natürlichen 
Entwicklung überlassen bleiben, festgesetzt. Die Zone 1 um
fasst rund 49 Hektar und liegt in den Fluren 6 und 7 der Ge
markung Groß Köris. 

Die Grenze der Zone 1 ist in den in Absatz 2 genannten Karten 
eingezeichnet. Maßgeblich ist die Einzeichnung in den Flur
karten. 

(4) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 

Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Dahme-Spreewald, untere Naturschutzbehör
de, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos einge
sehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das einen Eichen
mischwaldkomplex auf Moränenstandorten sowie einen Ver
landungsmoorbereich mit einem Restsee umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
raum wild lebender Pflanzengesellschaften, insbesondere 
der Eichenmischwälder mit solitären Alteichenbeständen, 
Zwischenmoorgesellschaften, des Paddenpfuhls als Rest
see mit Armleuchteralgenbeständen und angrenzenden 
Verlandungsröhrichten mit Binsenschneide, Seggen-Röh-
richtmooren, Moorwäldern und Moorgehölzen sowie der 
flechten- und moosreichen Wälder und Waldsäume und 
kleinflächig ausgebildeten Feuchtwiesen, Streuobstwiesen, 
Sandheiden-Säume und Sandtrockenrasen; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützter Arten, 
beispielsweise Gemeine Grasnelke (Armeria elongata), 
Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium), Weiße Seerose 
(Nymphaea alba), Weißmoos (Leucobryum spp.), Torf
moose (Sphagnum spp.) und Rentierflechten (Cladonia 
spp.) sowie weitere repräsentative und seltene Arten natur
naher Laubmischwälder und Altbaumbestände wie Salo-
mon-Siegel (Polygonatum odoratum) und Berg-Platterbse 
(Lathyrus linifolius) und Arten der Moorgewässer und 
Röhrichte wie Binsen-Schneide (Cladium mariscus), 
Kriech-Weide (Salix repens) und Gemeiner Wasser
schlauch (Urticularia vulgaris) sowie Arten der Trockenra
sen und Säume wie Borstgras (Nardus stricta) und Haar-
Ginster (Genista pilosa); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, insbesondere 
der an die spezifischen Laubmischwald-, Altbaumbestän
de, Moor- und Gewässerlebensräume angepassten Vogelar
ten, Amphibien, Reptilien und Insekten, darunter nach § 10 
Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes be
sonders und streng geschützte Arten, beispielsweise 
Schwarzspecht (Dryocopus matius), Mittelspecht (Dendro
copus medius), Hohltaube (Columba oenas), Baumfalke 
(Falco subbuteo), Kranich (Grus grus), Rohrdommel (Bo
tauurus stellaris), Eisvogel (Alcedo atthis), Bekassine (Gal
linago gallinago), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Wald-
Eidechse (Lacerta vivipara) und Moorfrosch (Rana arvalis); 

4.	 die Erhaltung der autochthonen Alteichenbestände ein
schließlich bestehenden Totholzes in den Radebergen als 
Lebensstätten spezifischer Moos- und Flechtenarten, ge
fährdeter Insektenarten und höhlenbrütender Vogelarten, 
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5.	 die Entwicklung der Forst-Reinbestände zu naturnahen 
Laub- und Kiefern-Mischwäldern; 

6.	 die Erhaltung der Traubeneichen-Mischwaldbestände als 
bedeutender Bestandteil innerhalb des regionalen Verbrei
tungsschwerpunktes von naturnahen Eichenmischwäldern 
auf Moränenstandorten im Zusammenhang mit der 
Dubrow und den Katzenbergen; 

7.	 die Erhaltung des Gebietes mit seiner hügelreichen Wald
landschaft und dem Moorkomplex des Paddenpfuhls 
wegen seiner besonderen Eigenart und hervorragenden 
Schönheit. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von oligo- bis mesotrophen kalkhaltigen Gewässern mit 
benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen (Characeae), 
Übergangs- und Schwingrasenmooren, alten bodensauren 
Eichenwäldern auf Sandebenen mit Quercus robur (Stiel-
Eiche) als Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtli
nie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhal
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wild leben
den Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 
1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; 

2.	 von kalkreichen Sümpfen mit Cladium mariscus (Binsen-
Schneide) und Arten des Caricion davallianae, Birken-
Moorwald und Waldkiefern-Moorwald als prioritären Le
bensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; 

3.	 der Habitate und Population von Fischotter (Lutra Lutra) 
Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer (Lucanus 
cervus) als Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie, einschließlich ihrer für Fortpflanzung, Er
nährung, Wanderung und Überwinterung wichtigen Le
bensräume. 

(3) Darüber hinaus ist besonderer Schutzzweck der Zone 1 
(Naturentwicklungsgebiet) die Gewährleistung natürlicher 
Entwicklungsprozesse des Gewässer- und Verlandungs
moorkomplexes des Paddenpfuhls mit seinem Restsee, Röh
richten und Moor- und Bruchwaldlebensräumen sowie den 
angrenzenden, zum Teil aus natürlicher Sukzession hervor
gegangenen Waldbeständen auf nährstoffarmen Talsand
standorten. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 6 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes markierten Reitwege zu reiten; § 15 Abs. 6 
des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt; 

10. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Kraftfahr
zeuge dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

11. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

12. Hunde frei laufen zu lassen; 

13. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

14. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser und Klärschlamm) zum Zwecke der Düngung 
sowie Schmutzwasser zu sonstigen Zwecken zu lagern, 
auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

15. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

16. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

17. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu be
unruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
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wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

18. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

19. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden. 

§ 5 
Besondere Verbote für die Schutzzone 1 

Über die Verbote des § 4 hinaus ist es in der Zone 1 (Naturent
wicklungsgebiet) verboten, das Gebiet zu betreten und wirt
schaftlich zu nutzen. Im Bereich von Kiefernreinbeständen auf 
Mineralbodenstandorten kann innerhalb von zehn Jahren nach 
In-Kraft-Treten dieser Verordnung eine einmalige Struktur
durchforstung als Initialmaßnahme zur Förderung der naturna
hen Waldentwicklung erfolgen. 

§ 6 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten der §§ 4 und 5 bleiben 
folgende Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen ent
sprechende landwirtschaftliche Bodennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen außerhalb der Zone 1 
mit der Maßgabe, dass § 4 Abs. 2 Nr. 14 und 19 gilt; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst
wirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen außerhalb der Zone 1 mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 ausschließlich standortheimische Baumarten einge
bracht werden, 

b)	 keine Kahlhiebe erfolgen, 

c)	 die Alteichen, einschließlich vorhandenen Totholzes 
sowie Bäume mit Horsten und Höhlen erhalten werden, 

d)	 Totholz, welches keine Gefährdung der Verkehrssicher
heit darstellt, im Bestand verbleibt, 

e)	 § 4 Abs. 2 Nr. 14 und 19 gilt; 

3.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd in der Zone 1 zur 
Bestandsregulierung von Schalenwild, wenn dies zur 
Umsetzung des Schutzzweckes nach § 3 oder zur Ab
wendung von Wildschäden auf land- und forstwirt

schaftlichen Flächen notwendig ist sowie die Aufstel
lung mobiler Ansitzeinrichtungen für den Zeitraum der 
Jagdausübung außerhalb der Moore. 

In der Zone 1 bleibt die Anlage von Kirrungen, Ansaat
wildwiesen und Wildäckern unzulässig, 

b)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd außerhalb der Zo
ne 1, 

c)	 die Errichtung jagdlicher Ansitzeinrichtungen außer
halb der Zone 1. 

Außerhalb der Zone 1 bleibt die Anlage von Kirrungen auf 
Mooren, Feuchtwiesen, Streuobstwiesen, Sandheiden-Säu-
men und Sandtrockenrasen sowie die Anlage von Ansaat
wildwiesen und Wildäckern unzulässig; 

4.	 das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Wildfrüch
ten außerhalb der Zone 1; 

5.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne der 
§§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des Branden
burgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Gewässer sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung 
sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils im Ein
vernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

6.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

7.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastenverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

9.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

10. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
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schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 7 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 die Forstreinbestände sowie Waldbestockungen mit nicht 
standortheimischen Baumarten sollen langfristig als naturna
he, standortgerechte Waldbestockungen entwickelt werden; 

2.	 die Alteichenbestände und solitären Altbäume sollen durch 
geeignete waldbauliche Maßnahmen, wie eine stufenweise 
Umlichtung, erhalten werden; 

3.	 der Naturverjüngung soll gegenüber Pflanzungen der Vor
rang eingeräumt werden; 

4.	 in Zone 1 soll im Anschluss an die in § 5 zugelassene 
Strukturdurchforstung zur Förderung der naturnahen Wald
entwicklung eine Zäunung von Teilflächen erfolgen. 

§ 8 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten der §§ 4 und 5 oder den Maßga
ben des § 6 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet werden. 

§ 10 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 11 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 24. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Anlage 2 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Radeberge“ vom 24. Mai 2004 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 289 Hektar. Es 
umfasst folgende Flächen: 

Gemarkung: Flur:	 Flurstücke: 

Gräbendorf 11	 1 (anteilig), 3, 4, 5 (anteilig), 
6 (anteilig), 8/3 (anteilig), 
9 (anteilig), 78 (anteilig); 

Groß Köris 6	 3/5 (anteilig); 

Groß Köris 7	 20 (anteilig), 44 (anteilig), 
45 (anteilig), 46, 47, 48 (antei
lig), 52 (anteilig), 54 (anteilig), 
56 (anteilig). 

Folgende Flächen davon bilden die Zone 1 mit einer Größe von 
rund 49 Hektar: 

Gemarkung: Flur:	 Flurstücke: 

Gräbendorf 11	 1 (anteilig), 78 (anteilig); 

Groß Köris 6	 3/5 (anteilig); 

Groß Köris 7	 20 (anteilig), 45 (anteilig), 46, 
47, 48 (anteilig), 52 (anteilig), 
54 (anteilig), 56 (anteilig). 

Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Oder-Neiße“ 

Vom 24. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 
1992 (GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet 
der Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raum
ordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche in den Landkreisen Oder-
Spree und Spree-Neiße wird als Naturschutzgebiet festge
setzt. Das Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Oder
Neiße“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 593 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Landkreis: Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Oder-Spree Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt 13 bis 16; 
Oder-Spree Neißemünde Wellmitz 5; 
Oder-Spree Neuzelle Neuzelle 4; 
Oder-Spree Neißemünde Ratzdorf 1 bis 3; 
Oder-Spree Neißemünde Breslack 2; 
Oder-Spree Neißemünde Coschen 1, 2; 
Spree-Neiße Guben Guben 2, 3, 5, 9. 

Zur Orientierung sind dieser Verordnung eine Kartenskizze 
über die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 und eine 
Flurstücksliste als Anlage 2 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Oder
Neiße‘“ (Blatt 1 bis 4) im Maßstab 1 : 10 000 und in der „Flur
karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Oder-Neiße‘“ 
(Blatt 1 bis 19) mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet; 
als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Flurkarten. Die Karten sind mit dem 
Dienstsiegel des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt
schutz und Raumordnung (Siegelnummer 51) versehen und von 
der Siegelverwahrerin am 19. Mai 2004 unterschrieben worden. 

(3) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie bei den Landkreisen Oder-Spree und Spree
Neiße, untere Naturschutzbehörden, von jedermann während 
der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das einen struktur
reichen Ausschnitt des Odertales einschließlich des Unterlau
fes des Buderoser Mühlenfließes und des Schwarzen Fließes 
umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender Pflanzengesellschaften, insbesondere der Schwimm
blattgesellschaften, Röhrichte, Hochstaudenflure stehender 
und fließender Gewässer, Gewässerverlandungszonen, Tot
wasser, Altarme und Schwemmsandbereiche, Gehölzbe
stände naturnaher Uferbereiche, periodischen Überflu
tungsräume und Auenwaldbereiche, Eichen-Hainbuchen-
wälder und bodensauren Eichenwälder im Deichhinterland, 
Grünlandgesellschaften und deren Gräben wie beispiels
weise Seggenwiesen, arme Feuchtwiesen und 
-weiden, wechselfeuchtes bis nasses Grünland sowie der 
Magerrasen und Sandtrockenrasen; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen wild le
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bender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützter Arten, 
beispielsweise Schwimmfarn (Salvinia natans), Wasserfe
der (Hottonia palustris), Schwertlilie (Iris pseudacorus), 
Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Langblättriger Blauwei
derich (Pseudolysimachion longifolium); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungsgebiet wild lebender Tierarten, insbesondere 
störungsempfindlicher Vogelarten, vor allem als Nahrungs
und Brutrevier für Wasser- und Watvogelarten, Greif- und 
Schreitvögel, der Reptilien, Amphibien und Insekten, da
runter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesnatur
schutzgesetzes besonders und streng geschützter Arten, 
beispielsweise Gänsesäger (Mergus merganser), Flussufer
läufer (Actitis hypoleucos), Eisvogel (Alcedo atthis), 
Schwarzmilan (Milvus migrans), Moorfrosch (Rana arva
lis), Erdkröte (Bufu bufo), Zauneidechse (Lacerta agilis), 
Trauermantel (Nymphalis antiopa); 

4.	 die Erhaltung des Gebietes aus wissenschaftlichen Grün
den, insbesondere als Untersuchungsbereich der geologi
schen, gewässerökologischen, botanischen und zoologi
schen Forschung; 

5.	 die Erhaltung der hervorragenden Schönheit des Gebietes, 
die sich aus Strukturreichtum und der Kleinteiligkeit der 
verschiedenen Vegetationsformen ergibt; 

6.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes auf Grund der 
überregionalen Bedeutung als Durchgangs-, Rast- und 
Überwinterungsgebiet für Zugvogelarten und als wesent
licher Teil des grenzübergreifenden Auen- und Feuchtbio
topverbundes entlang von Oder und Neiße. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung

1.	 von natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions, Flüssen der plana
ren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion, Flüssen mit 
Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri 
und des Bidention, feuchten Hochstaudenfluren der plana
ren und montanen bis alpinen Stufe, Brenndolden-Auen-
wiesen (Cnidion dubii), mageren Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis [Wiesen-Fuchsschwanzgras], San
guisorba officinalis [Großer Wiesenknopf]) und von Hart
holzauewäldern mit Quercus robur (Stiel-Eiche), Ulmus 
laevis (Flatter-Ulme), Ulmus minor (Feld-Ulme), Fraxinus 
excelsior (Gewöhnliche Esche) oder Fraxinus angustifolia 
(Schmalblättrige Esche) (Ulmenion minoris) als Lebens
raumtypen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le
bensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richt
linie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von trockenen, kalkreichen Sandrasen und Auen-Wäldern 
mit Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) und Fraxinus excelsior 

(Gewöhnliche Esche) (Alno-Padion, Alno incanae, Sali
cion albae) als prioritären Lebensraumtypen nach Anhang I 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Fischotter (Lutra lutra), Elbebiber (Castor fiber albi
cus), Rotbauchunke (Bombina bombina), Rapfen (Aspius 
aspius), Steinbeißer (Cobitis taenia), Westgroppe (Cottus 
gobio), Flussneunauge (Lampetra fluviatillis), Bachneun
auge (Lampetra planeri), Schlammpeitzger (Misgurnus 
fossilis), Bitterling (Rhodeus sericeus), Grüner Keiljungfer 
(Ophiogomphus cecilia) und Dunklem Wiesenknopf-
Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) als Tierarten 
nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, ein
schließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung 
und Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtun
gen sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu ver
ändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen, ausge
nommen ist das saisonale Aufstellen von Wohnwagen für 
die Schäferei; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
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turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen, ausgenommen 
ist das Radfahren auf dem Deichverteidigungsweg; 

12. außerhalb der Bundeswasserstraße oder der Landeswasser
straße zu baden oder zu tauchen; 

13. außerhalb der Bundeswasserstraße oder der Landeswasser
straße Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter 
oder Luftmatratzen zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Schmutzwasser und Klärschlamm) zum Zwecke der Dün
gung sowie Abwasser zu sonstigen Zwecken zu lagern, auf
oder auszubringen oder einzuleiten; 

18. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige  Materialien zu lagern oder 
sie zu entsorgen; 

19. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

20. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu be
unruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

21. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

22. Pflanzenschutzmittel jeder Art sowie chemische Holz
schutzmittel anzuwenden; 

23. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland nachzusäen, um
zubrechen oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutz

gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen ent
sprechende landwirtschaftliche Bodennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Gehölze in geeigneter Weise gegen Verbiss und sonsti
ge Beschädigungen sowie Ränder von Gewässern 
wirksam gegen Trittschäden von weidenden Nutztieren 
geschützt werden, 

b)	 Waldflächen von der Beweidung auszunehmen sind, 
soweit sie nicht nach Vorgabe der zuständigen Natur
schutzbehörde als Hutewald gepflegt und entwickelt 
werden sollen, 

c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt, wobei bei Narbenschäden eine 
umbruchlose Nachsaat mit Zustimmung der zuständi
gen unteren Naturschutzbehörde zulässig ist, 

d)	 das Grünland im Deichhinterland als Wiese oder Weide 
genutzt wird und die jährliche Zufuhr an Pflanzennähr
stoffen über Düngemittel inklusive der Exkremente 
von Weidetieren je Hektar Grünland die Menge nicht 
überschreitet, die dem Nährstoffäquivalent des Dung
anfalls von 1,4 Großvieheinheiten (GVE) entspricht, 
ohne chemisch-synthetische Stickstoffdüngemittel, 
Gülle und Sekundärrohstoffdünger wie Abwasser und 
Klärschlamm einzusetzen. Im Übrigen gilt § 4 Abs. 2 
Nr. 17 und 22; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst
wirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 bei Waldverjüngung nur Gehölzarten der potenziellen 
natürlichen Vegetation eingebracht werden dürfen, wo
bei nur heimische Baumarten unter Ausschluss einge
bürgerter Arten zu verwenden sind. Gesellschaftstypi
sche Nebenbaumarten dürfen dabei nicht als Haupt
baumarten eingesetzt werden, 

b)	 die Holzentnahme in den Waldbeständen einzelstamm
oder gruppenweise bis zu einer Fläche mit einem 
Durchmesser von 20 Metern erfolgt, 

c) 	 Bäume mit Horsten oder Höhlen zu belassen sind; 

3.	 die den in § 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen in Verbindung mit dem 
Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung des Fischotters und Bibers weitgehend ausge
schlossen ist, 

b)	 der Fischbesatz nur mit heimischen Arten erfolgt und 
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dabei eine Gefährdung der in § 3 Abs. 2 Nr. 3 genann
ten Arten ausgeschlossen ist; § 13 der Fischereiord
nung für das Land Brandenburg und § 40 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes bleiben unberührt; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass an der Strom-Oder und an den Gewässern 
des Deichvorlandes in der Zeit vom 15. März bis 15. Au
gust eines jeden Jahres in den in den topografischen Karten 
gemäß § 2 Abs. 2 eingezeichneten Abschnitten von Deich-
Kilometer 3,0 bis 6,0 und von Deichkilometer 9,0 bis 10,4 
die Angelfischerei unzulässig ist; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass 

aa) die Jagd in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Juni 
eines jeden Jahres ausschließlich vom Ansitz aus 
erfolgt, 

bb) die Jagd auf Federwild erst ab dem 15. November 
eines jeden Jahres gestattet ist, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der zuständi
gen unteren Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist 
zu erteilen, wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde vor der Errich
tung anzuzeigen. Die zuständige untere Naturschutzbe
hörde kann in begründeten Einzelfällen das Aufstellen 
verbieten, wenn es dem Schutzzweck entgegensteht. Die 
Entscheidung hierzu soll unverzüglich erfolgen. 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Kirrungen innerhalb von 
Feuchtgrünland und Trockenrasenstandorten sowie von 
Wildfütterungen, Ansaatwildwiesen und Wildäckern unzu
lässig; 

6.	 das Betreten des Odervorlandes außerhalb der Wege im 
Bereich der Ortslage Ratzdorf auf den Flurstücken 9, 10, 
152/1, 153 und 328 der Gemarkung Ratzdorf Flur 2; 

7.	 auf den Flurstücken 740 und 750 der Gemarkung Eisenhüt
tenstadt, Flur 13 die Durchführung von Feuerwerken zum 
Brückenfest und zur Jahreswende sowie die Durchführung 
des Osterfeuers der Stadt Eisenhüttenstadt in dem bisher 
zugelassenen Umfang; 

8.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne der 
§§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des Branden
burgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Gewässer, die ordnungsgemäße Unterhaltung der im 
Gebiet gelegenen Bundeswasserstraße, sofern sie den ge
setzlichen Rahmen nicht überschreitet, sowie die ord

nungsgemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehen
der Anlagen, jeweils im Einvernehmen mit der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde; 

9.	 der Ausbau der Deiche aus Gründen des Hochwasserschut
zes; 

10. die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

11. Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde; 

12. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der zuständigen unteren Naturschutzbehörde angeordnet 
worden sind; 

13. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen, als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

14. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde ist über die ge
troffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie 
kann nachträglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbar
keit mit dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 zur Entwicklung von auentypischen Feuchtlebensräumen 
soll an geeigneten Standorten ein dem Schutzzweck ent
sprechender Grundwasserstand angestrebt werden; 
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2.	 die Nutzung des Grünlandes soll gemäß den Belangen des 
Wiesenbrüterschutzes und der Vegetationsentwicklung 
möglichst spät erfolgen; 

3.	 die Ackerfläche soll in extensives Grünland umgewandelt 
werden; 

4.	 zur Erhaltung und Sicherung des Lebensraumes des 
Schwarzblauen Ameisenbläulings soll das Grünland mit 
Vorkommen des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba offi
cinalis) in der Zeit vom 10. Juni bis 15. September eines je
den Jahres nicht genutzt werden; 

5.	 im Deichvorland sollen Maßnahmen zur Auenregeneration 
durchgeführt werden. Hierzu sind gegebenenfalls Flächen 
aus der Grünlandnutzung zu nehmen; 

6.	 Totholz soll, sofern es dem Hochwasserschutz nicht ent
gegensteht, im Bestand verbleiben; 

7.	 die Wildbestände sollen so reguliert werden, dass eine Na
turverjüngung und die Entwicklung naturnaher Wälder ge
währleistet ist; 

8.	 zur Wiederausbreitung und dauerhaften Sicherung der Po
pulation der Rotbauchunke (Bombina bombina) sollen im 
Deichhinterland geeignete Lebensräume wie flache, be
sonnte Laichgewässer und ungestörte Winterquartiere er
halten und entwickelt  werden; 

9.	 zur Sicherung von Lebensräumen störungsempfindlicher 
Tierarten soll ein landschaftsgerechtes Wegenetz für die 
Erholungsnutzung entwickelt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d dieser Verordnung tritt am 1. Juli 
2004 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 24. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Mittlere Oder“ 

Vom 24. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Oder-Spree 
und in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) wird als Natur
schutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet trägt die Be
zeichnung „Mittlere Oder“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 1 443 Hek
tar. Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Kreisfreie Stadt/ 

Landkreis: Gemeinde: Gemarkung: Flur:


Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder) 125, 127, 
147; 

Oder-Spree Brieskow- Brieskow 2, 3, 8; 
Finkenheerd Finkenheerd 

Oder-Spree Wiesenau Wiesenau 3, 4; 
Oder-Spree Ziltendorf Ziltendorf 5, 7 

bis 10; 
Oder-Spree Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt 11, 12. 

Zur Orientierung sind dieser Verordnung eine Kartenskizze 
über die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 und eine 
Flurstücksliste als Anlage 2 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Mitt
lere Oder‘“ (Blatt 1 bis 5) im Maßstab 1 : 10 000 und in der 
„Flurkarte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Mittle
re Oder‘“ (Blatt 1 bis 15) mit ununterbrochener roter Linie ein
gezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maß
geblich ist die Einzeichnung in den Flurkarten. Die Karten sind 
mit dem Dienstsiegel des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung (Siegelnummer 51) versehen 
und von der Siegelverwahrerin am 17. Mai 2004 unterschrie
ben worden. 

(3) Innerhalb des Naturschutzgebietes sind zwei Zonen mit 
unterschiedlichen Beschränkungen der landwirtschaftlichen 
Nutzung festgesetzt. Die Zone 1 umfasst rund 64 Hektar, Zone 2 
rund 574 Hektar. Die Grenzen dieser Zonen sind in den 
topografischen Karten und den Flurkarten gemäß Absatz 2 

eingezeichnet. Maßgeblich ist die Einzeichnung in den Flur
karten. 

(4) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie beim Landkreis Oder-Spree und der kreisfreien 
Stadt Frankfurt (Oder), untere Naturschutzbehörden, von je
dermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen wer
den. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes als naturnaher Aus
schnitt des Odertales im Bereich der Ziltendorfer Niederung ist 

1.	 die Erhaltung, naturnahe Wiederherstellung und Entwick
lung als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, 
insbesondere der Schleiergesellschaften, Wasserschweber-
Gesellschaften, wurzelnden Wasserpflanzen-Gesellschaf-
ten, Röhrichte, Zwergbinsen-Gesellschaften, Großseggen
rieder, Frischwiesen und -weiden sowie Flutrasen und 
feuchten bis nassen Trittrasen; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter zahlreicher nach § 10 Abs. 2 
Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschütz
ter Arten, beispielsweise Kantiger Lauch (Allium angulo
sum), Glanz-Wolfsmilch (Euphorbia lucida), Gottes-Gna-
denkraut (Gratiola officinalis), Sand-Strohblume (Heli
chrysum arenarium), Wasserfeder (Hottonia palustris), 
Sumpf-Platterbse (Lathyrus palustris), Schwimmfarn (Sal
vinia natans), Körnchen-Steinbrech (Saxifraga granulata), 
Langblättriger Ehrenpreis (Veronica longifolia) und Sibiri
sche Schwertlilie (Iris sibirica); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebens- beziehungs
weise Rückzugsraum und potenzielles Wiederausbrei
tungszentrum wild lebender Tierarten, darunter zahlreicher 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesnaturschutzge
setzes besonders und streng geschützter Arten der Vögel, 
Kriechtiere und Lurche, beispielsweise Bekassine (Gallina
go gallinago), Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundina
ceus), Eisvogel (Alcedo atthis), Flussregenpfeifer (Chara
drius dubius), Kiebitz (Vanellus vanellus), Kranich (Grus 
grus), Mittelspecht (Dendrocopus medius), Weißstorch 
(Ciconia ciconia), Wendehals (Jynx torquilla), Ringelnatter 
(Natrix natrix), Zauneidechse (Lacerta agilis), Moorfrosch 
(Rana arvalis) und Wechselkröte (Bufo viridis); 

4.	 die Erhaltung und Entwicklung als wesentlicher Teil des 
überregionalen Biotopverbundes im Odertal; 

5.	 die Erhaltung aus wissenschaftlichen Gründen, insbeson
dere zu Untersuchungen der Flora und Fauna sowie der 
Fließgewässer- und Landschaftsökologie; 

6.	 die Erhaltung wegen der Seltenheit naturnaher Stromauen 
und der damit im Zusammenhang stehenden Vielfalt an 
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Biotoptypen sowie wegen der besonderen Eigenart und 
hervorragenden Schönheit des Odertals. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von Hartholzauewäldern mit Quercus robur (Stiel-Eiche), 
Ulmus laevis (Flatter-Ulme), Ulmus minor (Feld-Ulme), 
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) oder Fraxinus an
gustifolia (Schmalblättrige Esche) (Ulmenion minoris), al
ten bodensauren Eichenwäldern auf Sandebenen mit Quer
cus robur (Stiel-Eiche), mitteleuropäischem Stieleichen
wald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli), mageren 
Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis [Wiesen-
Fuchsschwanzgras], Sanguisorba officinalis [Großer Wie
senknopf]), Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii), 
feuchten Hochstaudenfluren der planaren Stufe, Flüssen 
mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri 
und Bidention und von natürlichen eutrophen Seen mit ei
ner Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions 
als Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere 
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. 
EG Nr. L 305 S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Auen-Wäldern mit Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) 
und Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) als prioritärem Le
bensraumtyp nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; 

3.	 von Fischotter (Lutra lutra), Elbebiber (Castor fiber albi
cus), Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), Großem 
Mausohr (Myotis myotis), Europäischer Sumpfschildkröte 
(Emys orbicularis), Rotbauchunke (Bombina bombina), 
Kamm-Molch (Triturus cristatus), Rapfen (Aspius aspius), 
Steinbeißer (Cobitis taenia), Weißflossigem Gründling 
(Gobio albipinnatus), Schlammpeitzger (Misgurnus fossi
lis), Bitterling (Rhodeus sericeus), Flussneunauge (Lampe
tra fluviatilis) und Grüner Keiljungfer (Ophiogomphus ce
cilia) als Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie, einschließlich ihrer für Fortpflanzung, Er
nährung, Wanderung und Überwinterung wichtigen Le
bensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän

dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; ausge
nommen bleibt das Aufstellen von Wohnwagen im Deich
hinterland für die Schäferei während der Weidezeit; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; davon ausge
nommen bleibt das Radfahren auf den Deichverteidigungs
wegen; 

12. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter oder 
Luftmatratzen außerhalb des Brieskower Sees und der 
Bundeswasserstraße zu benutzen; 

13. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

14. Hunde frei laufen zu lassen; 

15. Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Umfang 
hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entgegen dem 
Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise den Was
serhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

16. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Schmutzwasser und Klärschlamm) sowie Abwasser zu sons
tigen Zwecken zu lagern, auf- oder auszubringen oder ein
zuleiten; 

17. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 



357 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 13 vom 15. Juni 2004 

Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

18. Fische oder Wasservögel zu füttern oder Futter bereitzu
stellen; 

19. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

20. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu be
unruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

21. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

22. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

23. Wiesen oder Weiden oder sonstiges Grünland umzubre
chen oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen ent
sprechende landwirtschaftliche Bodennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt, 

b)	 Grünland in Zone 1 als Wiese oder Weide mit einer Be
satzdichte im Jahresmittel von maximal 1,4 Großvieh
einheiten pro Hektar genutzt wird und § 4 Abs. 2 
Nr. 16 und 22 gilt, 

c)	 Grünland in Zone 2 als Wiese oder Weide genutzt wird 
und die jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über 
Düngemittel inklusive Exkrementen von Weidetieren je 
Hektar die Menge nicht überschreitet, die dem Nähr
stoffäquivalent des Dunganfalls von 1,4 Großviehein
heiten (GVE) entspricht, ohne chemisch-synthetische 
Stickstoffdüngemittel, Gülle und Sekundärrohstoff
dünger wie Schmutzwasser, Klärschlamm und Bioab
fälle einzusetzen, und § 4 Abs. 2 Nr. 22 gilt, 

d)	 Gehölze in geeigneter Weise gegen Verbiss und sonsti
ge Beschädigungen sowie Ränder von Gewässern 
wirksam gegen Trittschäden von weidenden Nutztieren 
geschützt werden, 

e)	 Waldflächen von der Beweidung auszunehmen sind, 
soweit sie nicht gemäß Nummer 10 als Hutewald ge
pflegt und entwickelt werden sollen; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst
wirtschaftliche Bodennutzung in der bisherigen Art und im 
bisherigen Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür ge
nutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Kahlhiebe nur bis zu 0,5 Hektar erfolgen, 

b)	 in die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Waldgesell
schaften nur Gehölzarten eingebracht werden, die der 
potenziellen natürlichen Vegetation entsprechen. Es 
sind nur heimische Gehölzarten unter Ausschluss ein
gebürgerter Arten zu verwenden. Gesellschaftstypische 
Nebenbaumarten dürfen dabei nicht als Hauptbaumart 
eingesetzt werden; 

3.	 die den in § 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen in Verbindung mit dem 
Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen des Fischotters 
weitgehend ausgeschlossen ist, 

b)	 in abgeschlossenen Gewässern des Deichhinterlandes 
bis zu einer Größe von 0,5 Hektar das Aussetzen von 
Karpfen und nicht heimischen Fischarten unzulässig 
ist; § 13 der Fischereiordnung des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 für die Genehmigung von Angelveranstaltungen das 
Einvernehmen mit der zuständigen unteren Natur
schutzbehörde erforderlich ist, 

b)	 am Westufer des Brieskower Sees in dem in den topo
grafischen Karten gemäß § 2 Abs. 2 eingezeichneten 
Abschnitt von der Nordkante der Metall-Spundwand 
bis Höhe Zielrichterturm die Ausübung der Angel
fischerei unzulässig ist, 

c)	 im Bereich südlich und nördlich von Aurith in den in 
den topografischen Karten gemäß § 2 Abs. 2 einge
zeichneten Abschnitten von Deich-Kilometer 6,80 bis 
7,95, von Deichkilometer 8,50 bis 10,29 und von 
Deich-Kilometer 11,40 bis 13,00 an den Gewässern 
des Deichvorlandes und an der Strom-Oder die Aus
übung der Angelfischerei im Zeitraum vom 15. März 
bis zum 15. August eines jeden Jahres unzulässig ist; 
davon unberührt bleibt die rechtmäßige Ausübung der 
Angelfischerei von der Deichseite an den direkt am 
Deich anliegenden Altwasserlöchern und Altarmen; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
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dass sie in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Juni ei
nes jeden Jahres ausschließlich vom Ansitz aus er
folgt, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd außerhalb des Überflutungsbe
reiches der Oder (Deichvorland) mit der Maßgabe, 
dass diese nicht in Röhrichten und Feuchtwiesen er
folgt; das Aufstellen transportabler und mobiler Ansitz
einrichtungen bleibt weiterhin zulässig, 

c)	 die Anlage von Kirrungen, Wildäckern und Ansaat
wildwiesen außerhalb gesetzlich geschützter Biotope, 
der Lebensraumtypen magere Flachland-Mähwiesen, 
Brenndolden-Auenwiesen und feuchte Hochstauden
fluren der planaren Stufe der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne der 
§§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des Branden
burgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Gewässer, die ordnungsgemäße Unterhaltung der im 
Gebiet gelegenen Bundeswasserstraße, soweit sie den ge
setzlichen Umfang nicht überschreitet, sowie  die ord
nungsgemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehen
der Anlagen jeweils im Einvernehmen mit der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde; 

7.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastenverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der zuständigen unteren Naturschutzbehörde; 

9.	 der planfeststellungspflichtige Ausbau der Deiche aus 
Gründen des Hochwasserschutzes; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der zuständigen unteren Naturschutzbehörde angeordnet 
worden sind; 

11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde ist über die ge
troffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie 
kann nachträglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbar
keit mit dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 im Schutzgebiet liegende Ackerflächen sollen möglichst dau
erhaft als Grünland genutzt, stillgelegt oder zu Wald entwi
ckelt werden oder besonderen Naturschutzzwecken dienen; 

2.	 die Nutzung des Grünlandes soll mosaikartig und mög
lichst spät erfolgen; 

3.	 an geeigneten Stellen des Deichhinterlandes, insbesondere 
im Brenndolden-Auenwiesenkomplex in der Gemarkung 
Eisenhüttenstadt, Flur 11, Flurstücke 559 bis 637, sollen 
dem Schutzzweck entsprechende Wasserstände mit Blän
kenbildung in den Winter- und Frühjahrsmonaten einge
stellt werden; 

4.	 Staudensäume entlang von Wegen und Gräben sollen mög
lichst breit erhalten oder entwickelt und möglichst nicht 
vor dem 15. September eines jeden Jahres und nicht all
jährlich gemäht werden. Ein mosaikartiges Pflegeregime 
ist anzustreben; 

5.	 Kopfweiden sollen insbesondere in gehölzarmen Bereichen 
gepflegt und entwickelt werden; 

6.	 die Waldflächen im Deichhinterland sollen reich struktu
riert durch kleinflächige Bewirtschaftung in natürlicher 
Gehölzartenkombination insbesondere durch Naturverjün
gung oder Unterbau entwickelt werden. Alt- und Totholz 
sollen möglichst belassen bleiben. Waldmäntel sollen mög
lichst breit erhalten und entwickelt werden; 

7.	 im Deichvorland sollen Maßnahmen zur Auenregeneration 
durchgeführt werden. Hierzu sind gegebenenfalls Flächen 
aus der Grünlandnutzung zu nehmen. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
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schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b und c dieser Verordnung tritt am 
1. Juli 2004 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Ta
ge nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 24. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Buckowseerinne“ 

Vom 24. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Barnim wird 
als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet trägt 
die Bezeichnung „Buckowseerinne“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 511 Hektar. 
Es liegt innerhalb des Biosphärenreservates Schorfheide-Cho-
rin, nordwestlich der Stadt Eberswalde, und umfasst Flächen in 
folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Lichterfelde Lichterfelde 2, 3, 6 bis 8; 
Finowfurt Finowfurt 7; 
Finowfurt Werbellin 1, 3; 
Finowfurt Britz 2. 

Zur Orientierung sind dieser Verordnung eine Kartenskizze 
über die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 und eine 
Flurstücksliste als Anlage 2 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer „Über-
sichtskarte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Bu
ckowseerinne‘“ im Maßstab 1 : 50 000, in einer „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Bu
ckowseerinne‘“ im Maßstab 1 : 10 000 und in der „Flurkarte 
zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ,Buckowseerinne‘“ 
(Blatt 1 bis 5) mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet; 
als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Flurkarten. Die Karten sind mit dem 
Dienstsiegel des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt
schutz und Raumordnung (Siegelnummer 51) versehen und 
von der Siegelverwahrerin am 13. Mai 2004 unterschrieben 
worden. 

(3) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste sowie einer 
Detailskizze zu § 5 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 6 dieser Verordnung 
kann beim Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
Raumordnung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutz
behörde, in Potsdam sowie beim Landkreis Barnim, untere Na
turschutzbehörde, von jedermann während der Dienstzeiten 
kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das Seen und Klein
gewässer einschließlich ihrer Uferbereiche und Verlandungszo
nen sowie der sie umgebenden strukturreichen Grünländer und 
Wälder umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender Pflanzengesellschaften, insbesondere der Mager-, 
Halbtrocken- und Trockenrasen, der Frischwiesen und 
Frischweiden, der Feuchtwiesen, der Nasswiesen mit Orchi
deenstandorten, der Niedermoore, der Röhrichte und Seg
gensümpfe, der Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen
gesellschaften, der Gebüsche frischer und feuchter Stand
orte, der Segetalflora, der Erlenbrüche, der Eichen-Hainbu-
chenwälder, der Ulmen-Hangwälder, der Buchenwälder 
sowie der naturnahen Erlen-Eschenwälder; 

2.	 die Erhaltung der Lebensräume wild lebender Pflanzenar
ten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des Bundesnatur
schutzgesetzes besonders geschützter Arten, beispielsweise 
Sumpf-Calla (Calla palustris), Echtes Tausendgüldenkraut 
(Centaurium erythraea), Sand-Strohblume (Helichrysum 
arenarium), Leberblümchen (Hepatica nobilis), Wasserfe
der (Hottonia palustris); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, insbesondere 
vom Aussterben bedrohter oder stark gefährdeter Amphi
bien- und Vogelarten (Wasser-, Sumpf-, Greif- und Schreit
vögel); darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders und streng geschütz
ter Arten der Vögel, Amphibien und Reptilien, beispiels
weise Drosselrohrsänger, Kleines Sumpfhuhn, Rohr
schwirl, Rothalstaucher, Schwarzspecht, Sperbergrasmü
cke, Tüpfelralle, Kamm-Molch, Rotbauchunke, Knob
lauchkröte, Laubfrosch, Moorfrosch und Waldeidechse; 

4.	 die Entwicklung der naturfernen Kiefern-, Fichten-, Bir
ken- und Aspenforsten zu naturnahen, reich strukturierten 
Mischwäldern; 

5.	 die Erhaltung der besonderen Eigenart eines eiszeitlich ge
prägten Landschaftsraumes mit seinem reich strukturierten 
Mosaik der für eine subglazial angelegte Schmelzwasser
rinne charakteristischen Lebensräume; 

6.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesent
licher Teil des Biotopverbundes zwischen dem Werbellin
seegebiet im Westen und der östlich des Gebietes liegenden 
Stadtsee-Rinne. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von trockenen, kalkreichen Sandrasen, naturnahen Kalk-
Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-
Brometalia), feuchten Hochstaudenfluren, Waldmeister-
Buchenwald (Asperulo-Fagetum) und subatlantischem 
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oder mitteleuropäischem Stieleichenwald oder Hainbu
chenwald (Carpion betuli) [Stellario-Carpinetum] als Le
bensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richt
linie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Moorwäldern und Auen-Wäldern mit Alnus glutinosa 
(Schwarz-Erle) und Fraxinus excelsior (Gewöhnliche 
Esche) (Alnion incanae) als prioritären Lebensraumtypen 
nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Fischotter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber), Kamm-
Molch (Triturus cristatus), Rotbauchunke (Bombina bom
bina), Bitterling (Rhodeus sericeus) und Großer Moosjung
fer (Leucorrhinia pectoralis) als Tierarten nach Anhang II 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, einschließlich ihrer für 
Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung 
wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

7.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

8.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

9.	 außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na

turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

10. mit Kraftfahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder 
Fahrzeuge dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

11. außerhalb der in der topografischen Karte im Maßstab 
1 : 10 000 gekennzeichneten Stellen zu baden; 

12. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter zu be
nutzen; 

13. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

14. Hunde frei laufen zu lassen; 

15. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

16. Schmutzwasser, Gülle, Dünger oder Klärschlamm auszu
bringen, einzuleiten, zu lagern oder abzulagern; die §§ 4 
und 5 der Klärschlammverordnung bleiben unberührt; 

17. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

18. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

19. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

20. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

21. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

22. Pflanzenschutzmittel jeder Art auszubringen; 

23. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzge
setzes genannten Anforderungen und Grundsätzen entspre
chende landwirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 
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a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünger 
inklusive der Exkremente von Weidetieren je Hektar 
Grünland die Menge nicht überschreitet, die dem Äqui
valent an Dünger von 1,4 Großvieheinheiten (GVE) 
entspricht, ohne chemisch-synthetische Stickstoffdün
gemittel einzusetzen. Im Übrigen gilt § 4 Abs. 2 Nr. 16, 
22 und 23, 

b)	 Grünland nicht vor dem 16. Juni eines jeden Jahres ge
mäht werden darf, 

c)	 auf ackerbaulich genutzten Flächen kein chemisch
synthetischer Dünger sowie Insektizide und Herbizide 
ausgebracht werden; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst
wirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 nur Baumarten der potenziell natürlichen Vegetation 
des Standortes eingebracht werden dürfen, 

b)	 eine naturnahe Waldentwicklung mit einem Totholzan
teil von mindestens drei Prozent des stehenden Bestan
desvorrates besonders in Altholzbeständen zu gewähr
leisten ist, 

c)	 Bäume mit Horsten und Höhlen nicht gefällt werden, 

d)	 die Nutzung einzelstamm- bis gruppenweise erfolgt, 
ausgenommen hiervon ist die Nutzung ehemals ge
harzter Bestände, 

e)	 Holzrücken mit Fahrzeugen nur auf den hierfür vorge
sehenen Wegen oder Rückegassen erfolgt; 

3.	 die den in § 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen in Verbindung mit dem 
Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 der Buckowsee erst nach dem 15. Juni eines jeden Jah
res maximal an zwei Tagen jährlich zum Zweck der Be
standskontrolle befischt werden darf, 

b)	 der Einsatz von Reusen unterbleibt, 

c)	 für den Buckowsee und Britzer See ein Hegeplan zu er
stellen ist, der spätestens zum 1. Januar 2005 in Kraft 
tritt und in dem insbesondere der Karpfenbesatz zu re
geln ist. Bei der Erstellung des Hegeplans sind die Zie
le zur Entwicklung des Gebietes gemäß § 3, insbeson
dere § 3 Abs. 1 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 2 Nr. 3 zu berück
sichtigen. Der Hegeplan ist einvernehmlich mit der un
teren Naturschutzbehörde abzustimmen und regelmä
ßig fortzuschreiben. Bis zum In-Kraft-Treten des He
geplans ist ein Besatz mit K2- oder größeren Karpfen 
bis zu fünf Kilogramm pro Hektar und Jahr zulässig. 

Eine Erhöhung des Karpfenbestandes durch den Hege
plan ist nicht zulässig. Zeitpunkt und Menge des Karp
fenbesatzes sind vorher der unteren Naturschutzbehör
de mitzuteilen; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei am Bu
ckowsee, Britzer See und Koppelpfuhl mit der Maßgabe, 
dass 

a)	 auf dem Britzer See das Nachtangeln ausschließlich in 
der Zeit vom 1. Mai bis 30. September eines jeden Jah
res erfolgen sowie auf dem Buckowsee in dem in der 
topografischen Karte im Maßstab 1 : 10 000 einge
zeichneten Bereich erfolgen darf; auf den übrigen Ge
wässern ist das Nachtangeln untersagt, 

b)	 auf dem Buckowsee und Britzer See das Angeln von 
nichtmotorisierten Booten aus erfolgen darf, 

c)	 die Angelfischerei am Buckowsee vom Ufer und von 
Booten aus innerhalb des in den topografischen Karten 
im Maßstab 1 : 10 000 und einer Detailskizze einge
zeichneten Bereiches untersagt ist, 

d)	 § 4 Abs. 2 Nr. 18 gilt; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass 

aa) die Jagd auf Wasservögel, mit Ausnahme von ma
ximal zwei eintägigen Gesellschaftsjagden in der 
Zeit vom 15. November bis 31. Dezember eines 
Jahres, verboten ist, 

bb) für das übrige Wild maximal zwei eintägige Gesell
schaftsjagden im Zeitraum zwischen dem 1. Okto
ber und dem 31. Dezember eines jeden Jahres 
durchgeführt werden, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
unteren Naturschutzbehörde vor der Aufstellung anzu
zeigen. Die untere Naturschutzbehörde kann in begrün
deten Einzelfällen das Aufstellen verbieten, wenn es 
dem Schutzzweck entgegensteht. Die Entscheidung 
hierüber soll unverzüglich erfolgen. 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Wildwiesen und Wild
äckern verboten; 

6.	 die Nutzung von Booten mit der Maßgabe, dass 

a)	 das Befahren der in der topografischen Karte im Maß
stab 1 : 10 000 und einer Detailskizze gekennzeichne
ten Bereiche sowie eines den Verlandungsbereichen, 
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Röhrichten und Schwimmblattgesellschaften vorgela
gerten 25 Meter breiten Streifens verboten ist, 

b)	 der Buckowsee mit nicht mehr als 50 Booten befahren 
wird; die Boote sind bei der unteren Naturschutzbehör
de zu registrieren und einheitlich zu kennzeichnen und 
dürfen nur an den in der topografischen Karte im Maß
stab 1 : 10 000 gekennzeichneten Bootsliegeplätzen an
gelegt werden; 

7.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne der 
§§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des Branden
burgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Gewässer sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung 
sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils im Ein
vernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach 
§ 16 Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt 
unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 der Rückbau von Entwässerungssystemen und Drainagen 
auf der Grundlage entsprechender wasserwirtschaftlicher 
Gutachten wird langfristig angestrebt; 

2.	 Niedermoorstandorte sollen nach Möglichkeit vernässt und 
aus der Nutzung genommen werden; 

3.	 eine naturnahe Waldentwicklung soll gefördert werden. 
Bei Neubegründung von Laub- und Laubmischwaldbestän
den soll die Naturverjüngung bevorzugt werden; 

4.	 der Altholzanteil soll durch Verlängerung der zum In-
Kraft-Treten der Verordnung üblichen Umtriebszeit erhöht 
werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
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Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 

sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in 
Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Tage nach der Ver
kündung in Kraft. 

Potsdam, den 24. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Biotopverbund Welsengraben“ 

Vom 24. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Oberhavel 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Biotopverbund Welsengraben“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 292 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Stadt: Gemarkung: Flur: 

Stadt Zehdenick Badingen 1, 2, 5; 
Stadt Zehdenick Ribbeck 2, 3; 
Stadt Gransee Gransee 12, 13, 20; 
Stadt Gransee Altlüdersdorf 6. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung als Anlage 1 zur 
Orientierung über die Lage des Naturschutzgebietes beigefügt. 
Darüber hinaus ist dieser Verordnung eine Flurstücksliste als 
Anlage 2 zur Orientierung beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Luftbildkarte zur Verordnung über das NSG ‚Biotopver
bund Welsengraben‘“ (Blatt 1 bis 2) im Maßstab 1 : 10 000 mit 
ununterbrochener weißer Linie und in der „Flurkarte zur Ver
ordnung über das Naturschutzgebiet ,Biotopverbund Welsen
graben‘“ (Blatt 1 bis 9) mit ununterbrochener roter Linie ein
gezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maß
geblich ist die Einzeichnung in den Flurkarten. Die Karten sind 
mit dem Dienstsiegel des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung (Siegelnummer 39) versehen 
und von der Stellvertreterin des Siegelverwahrers am 11. Mai 
2004 unterschrieben worden. 

(3) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie beim Landkreis Oberhavel, untere Naturschutz
behörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos 
eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das ein ehemaliges 
Tonabbaugebiet mit starker Reliefbewegung im Bereich der 
Granseer Platte umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender Pflanzengesellschaften, insbesondere von Röhrich
ten, Großseggensumpfgesellschaften, Kohldistelwiesen, 
Seggen- und Grauweidengebüschen, 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützter Arten, 
beispielsweise Wasser-Feder (Hottonia palustris), Wasser-
Schwertlilie (Iris pseudacorus) und Große Teichrose 
(Nuphar lutea); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, insbesondere 
der Vögel, Lurche, Kriechtiere und Insekten, darunter nach 
§ 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes 
besonders und streng geschützter Arten, beispielsweise Be
kassine (Gallinago gallinago), Eisvogel (Alcedo atthis), 
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius), Große Rohrdom
mel (Botaurus stellaris), Kranich (Grus grus), Rothalstau
cher (Podiceps grisegena), Wechselkröte (Bufo viridis), 
Zauneidechse (Lacerta agilis) und Kaisermantel (Argynnis 
paphia); 

4.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Durch
gangs-, Rast- und Überwinterungsgebiet für Zugvogelar
ten, beispielsweise Kranich (Grus grus), Graugans (Anser 
anser), Kiebitz (Vanellus vanellus) und Krickente (Anas 
crecca); 

5.	 die Erhaltung des Gebietes wegen der besonderen Eigenart 
als Tonstichlandschaft in einer großräumigen landwirt
schaftlich geprägten Umgebung; 

6.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Teil der 
„Zehdenicker-Mildenberger Tonstiche“ im überregionalen 
Biotopverbund zwischen den Gebieten „Schnelle Havel“ 
und „Stechlin“. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions und Hydrocharitions, von Flüssen der 
planaren Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion und von feuchten Hoch
staudenfluren der planaren Stufe als Lebensraumtypen 
nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 
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2.	 der Populationen von Elbebiber (Castor fiber albicus), 
Fischotter (Lutra lutra), Rotbauchunke (Bombina bombi
na), Kamm-Molch (Triturus cristatus) und Bitterling (Rho
deus amarus) als Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie, einschließlich ihrer für Fortpflan
zung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung wichti
gen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtun
gen sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu ver
ändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. außerhalb des Tonstiches „Hufeisenstich“ zu baden, zu tau
chen und Eisflächen zu betreten; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter oder 
Luftmatratzen zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser, Klärschlamm und Bioabfälle) zum Zwecke der 
Düngung sowie Schmutzwasser zu sonstigen Zwecken zu 
lagern, auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

18. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

19. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

24. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen ent
sprechende landwirtschaftliche Bodennutzung auf den bis
her rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, 
dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünger 
inklusive der Exkremente von Weidetieren je Hektar 
Grünland die Menge nicht überschreitet, die dem Nähr
stoffäquivalent des Dunganfalls von 1,4 Großviehein
heiten (GVE) entspricht, ohne chemisch-synthetische 
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Stickstoffdüngemittel, Gülle und Sekundärrohstoff
dünger wie Abwasser, Klärschlamm und Bioabfälle 
einzusetzen, 

b)	 § 4 Abs. 2 Nr. 23 und 24 gilt, 

c)	 bei Beweidung Gewässerufer sowie Gehölze auszuzäu
nen sind beziehungsweise bei Hutehaltung Gehölze in 
geeigneter Weise gegen Verbiss und sonstige Beschädi
gungen sowie Ränder von Gewässern wirksam gegen 
Trittschäden von weidenden Nutztieren geschützt wer
den. 

Die Maßgaben der Buchstaben a bis c gelten nicht für das 
Flurstück 32/1 der Flur 2, Gemarkung Badingen; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst
wirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 nur Baumarten der potenziell natürlichen Vegetation 
eingebracht werden dürfen, 

b)	 Kahlhiebe nur bis zu einer Größe von einem Hektar zu
lässig sind; 

3.	 die den in § 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen in Verbindung mit dem 
Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung des Fischotters und des Bibers weitgehend ausge
schlossen ist, 

b)	 der Besatz mit Karpfen im Karbestich und im Torfstich 
(Tönnis-Stich) verboten ist und der sonstige Fischbe
satz nur mit heimischen Arten erfolgt; Besatzmaßnah
men und Hegepläne sind im Benehmen mit der unteren 
Naturschutzbehörde durchzuführen beziehungsweise 
aufzustellen, wobei der Karpfenbesatz an den zulässi
gen Tonstichen mit K2- beziehungsweise K3-Karpfen 
auf maximal fünf Kilogramm pro Hektar und Jahr be
schränkt ist; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 das Angeln vom Ufer aus nur an den in den topografi
schen Luftbildkarten gekennzeichneten Bereichen der 
Restlöcher „Hufeisenstich“, „Karbestich“, „Dreieck
stich“, „Strauchstich“ („Langer Stich“), „Trafostich“, 
„Birkenstich“, „I. Granseer Stich“, „II. Granseer 
Stich“, „III. Granseer Stich“, „IV. Granseer Stich“ und 
„V. Granseer Stich“ zulässig ist, 

b)	 das Angeln vom Eis aus mit Ausnahme des „Torfsti
ches“ (Tönnis-Stich) an allen Stichen zulässig ist, 

c)	 bei Bekanntwerden von Fischotterbauen und Biberbur
gen, die einen Abstand von weniger als fünfzig Metern 
zu den in den Luftbildkarten gekennzeichneten Angel
stellen aufweisen, diese Bereiche durch die untere Na
turschutzbehörde für die Angelfischerei gesperrt wer
den können, 

d)	 das Angeln im Welsengraben ausschließlich südlich 
der Tonstiche „Bösenhagen-West“ und „Bösenhagen-
Ost“ und nur vom Südufer aus zulässig ist; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass 

aa) in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni eines jeden 
Jahres die Jagd nur vom Ansitz gestattet ist, 

bb) die Jagd auf Wasservögel verboten ist, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Ein
richtungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unte
ren Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu er
teilen, wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
unteren Naturschutzbehörde vor der Aufstellung anzu
zeigen. Die untere Naturschutzbehörde kann in begrün
deten Einzelfällen das Aufstellen verbieten, wenn es 
dem Schutzzweck entgegensteht. Die Entscheidung 
hierüber soll unverzüglich erfolgen, 

c)	 die Anlage von Kirrungen außerhalb gesetzlich ge
schützter Biotope. 

Unzulässig bleibt die Anlage von Ansaatwildwiesen und 
Wildäckern; 

6.	 die Nutzung von Booten ohne eigene Triebkraft in den 
Restlöchern „Hufeisenstich“, „IV. Granseer Stich“ und 
„V. Granseer Stich“ und den mit diesen in Verbindung ste
henden Tonstichen mit der Maßgabe, dass 

a)	 die Boote, die länger als 24 Stunden auf den Gewäs
sern verbleiben, an den in den topografischen Luftbild
karten gekennzeichneten Bootsliegeplätzen zu statio
nieren sind, 

b)	 die Anzahl der ständigen Bootsliegeplätze am „Huf
eisenstich“ auf 6, am „IV. Granseer Stich“ auf 5 und am 
„V. Granseer Stich“ auf 14 begrenzt ist, 

c)	 das Befahren der Tonstiche „Bösenhagen-Ost“ (Sträu
cherstich) und „Bösenhagen-West“ in der Zeit vom 
1. März bis 30. Juni und vom 16. September bis 
30. November eines jeden Jahres verboten ist, 

d)	 das Befahren von Verlandungsbereichen, Röhrichten 
und Schwimmblattgesellschaften verboten bleibt; 
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7.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne der 
§§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des Branden
burgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Gewässer sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung 
sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils im Ein
vernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 langfristig sollen die Staubauwerke nach Pegelständen be
wirtschaftet werden, die dem Schutzzweck entsprechende 

Wasserstände im Gebiet sichern können, wobei die land
wirtschaftliche Nutzbarkeit der Flächen sicherzustellen ist; 

2.	 die Belastung des Baumgrabens und der durchflossenen 
Tonstiche durch die Einleitung von Abwässern aus der 
Kläranlage Schönermark soll durch geeignete Maßnahmen 
gemindert werden; 

3.	 die baufälligen Gebäude nördlich des Tonstiches „Bösen-
hagen-West“ sollen zurückgebaut werden, wobei der in 
diesem Bereich vorkommende Erdkeller als Fledermaus
quartier erhalten und der Eingang gesichert werden soll; 

4.	 für die Erhaltung der Tonstiche als Laichgewässer und 
Sommerlebensraum für Kamm-Molch und Rotbauchunke 
soll an sonnenexponierten Uferbereichen in Abständen von 
mehreren Jahren ein Rückschnitt von Gehölzen erfolgen; 

5.	 am Welsengraben sollen extensiv genutzte Gewässerrand
streifen eingerichtet werden; 

6.	 die Lebensbedingungen für bodenbrütende Vogelarten auf 
den Grünlandflächen östlich des Tonstiches „Bösenhagen-
Ost“ sollen durch späte Nutzungstermine verbessert wer
den; 

7.	 eine sukzessiv eintretende Verbuschung im Bereich der 
„Feuchten Hochstaudenfluren der planaren Stufe“ und von 
ungenutztem Grünland soll durch sporadische Pflegemaß
nahmen im Winterhalbjahr zurückgedrängt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des § 5 
zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
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men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 

Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in 
Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Tage nach der Ver
kündung in Kraft. 

Potsdam, den 24. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Espenluch und Stülper See“ 

Vom 25. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Teltow-Flä-
ming wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutz
gebiet trägt die Bezeichnung „Espenluch und Stülper See“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 74 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Nuthe-Urstromtal Stülpe 1, 2. 

Zur Orientierung sind dieser Verordnung eine Kartenskizze 
über die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 und eine 
Flurstücksliste als Anlage 2 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Luftbildkarte zur Verordnung über das NSG ‚Espenluch 
und Stülper See‘“, Maßstab 1 : 10 000 mit ununterbrochener 
weißer Linie und in der „Flurkarte zur Verordnung über das 
NSG ‚Espenluch und Stülper See‘“ (Blatt 1 bis 2) mit ununter
brochener roter Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere 
Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung in den 
Flurkarten. Die Karten sind mit dem Dienstsiegel des Ministe
riums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung 
(Siegelnummer 53) versehen und vom Siegelverwahrer am 
19. Mai 2004 unterschrieben worden. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Teltow-Fläming, untere Naturschutzbehörde, 
von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das durch naturnahe 
Wald- und Wiesengesellschaften feuchter Standorte geprägt ist 
und am Südrand des Baruther Urstromtales liegt, ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender Pflanzengesellschaften, insbesondere von Erlen-
Bruchwäldern und reichen Feuchtwiesen; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter einiger nach § 10 Abs. 2 
Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschütz
ter Arten, beispielsweise Sumpf-Schlangenwurz (Calla pa
lustris), Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), 
Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia), Kamm-
Wurmfarn (Dryopteris cristata) und Trügerisches Torfmoos 
(Sphagnum fallax); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und Nr. 11 des Bundesnaturschutz
gesetzes besonders und streng geschützter Vogelarten, bei
spielsweise Neuntöter (Lanius collurio), Kranich (Grus 
grus), Heidelerche (Lullula arborea), Turteltaube (Strepto
pelia turtur); 

4.	 die Erhaltung der Hohlform des Espenluchs und der Toteis
löcher des Baruther Tals wegen ihrer Seltenheit und beson
deren Eigenart; 

5.	 die Erhaltung des Gebietes als wesentlicher Teil des regio
nalen Biotopverbundes innerhalb des Baruther Urstromta
les, insbesondere zwischen den Gebieten „Stärtchen und 
Freibusch“ im Nordwesten sowie „Schöbendorfer Busch“ 
im Nordosten. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von feuchten Hochstaudenfluren der planaren Stufe, Über
gangs- und Schwingrasenmooren sowie von alten boden
sauren Eichenwäldern auf Sandebenen mit Quercus robur 
(Stiel-Eiche) als Lebensraumtypen nach Anhang I der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild leben
den Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 
1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; 

2.	 von Moorwäldern und Birken-Moorwäldern als prioritäre 
Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; 

3.	 der Populationen des Kamm-Molches (Triturus cristatus) 
und des Heldbocks (Cerambyx cerdo) als Tierarten nach 
Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, einschließ
lich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und 
Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
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dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra
ßen und Wege sowie der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder der gemäß § 51 des Brandenburgischen Naturschutzge
setzes markierten Reitwege zu reiten; § 15 Abs. 6 des Wald
gesetzes des Landes Brandenburg bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

13. Hunde frei laufen zu lassen; 

14. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art ent
gegen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer 
Weise den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchti
gen; 

15. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser und Klärschlamm) zum Zwecke der Düngung 
sowie Schmutzwasser zu sonstigen Zwecken zu lagern, 
auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

16. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

17. Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

18. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

19. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu be
unruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

20. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

21. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

22. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen ent
sprechende landwirtschaftliche Bodennutzung auf den bis
her rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, 
dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünge
mittel inklusive der Exkremente von Weidetieren je 
Hektar Grünland die Menge nicht überschreitet, die 
dem Nährstoffäquivalent des Dunganfalls von 1,4 Groß
vieheinheiten (GVE) entspricht, ohne chemisch-syn-
thetische Stickstoffdüngemittel und Sekundärrohstoff
dünger wie zum Beispiel Abwasser und Klärschlamm 
einzusetzen, 

b)	 die Nutzung der Grünlandflächen vor dem 16. Juni un
zulässig ist, 

c)	 für die Nutzung der Grünlandflächen § 4 Abs. 2 Nr. 21 
und 22 gilt; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst
wirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 nur Arten der potenziell natürlichen Vegetation einge
bracht werden dürfen, wobei nur heimische Baumarten 
unter Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden 
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sind. Nebenbaumarten dürfen dabei nicht als Haupt
baumarten eingesetzt werden, 

b)	 Kahlhiebe nur bis zu 0,5 Hektar erfolgen, 

c)	 in Moorwäldern, Birkenmoorwäldern, alten bodensau
ren Eichenwäldern auf Sandebenen mit Quercus robur 
(Stiel-Eiche), auf Übergangs- und Schwingrasenmoo
ren sowie in Erlen-Bruchwäldern die Nutzung aus
schließlich einzelstammweise bis truppweise und nur 
bei gefrorenem Boden erfolgt, 

d)	 in alten bodensauren Eichenwäldern auf Sandebenen 
mit Quercus robur (Stiel-Eiche), Moorwäldern und 
Birkenmoorwäldern stehendes Totholz mit mehr als 
30 Zentimetern Stammdurchmesser in 1,30 Metern 
Höhe über dem Stammfuß nicht gefällt wird und lie
gendes Totholz an Ort und Stelle verbleibt; 

3.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass in der Zeit vom 15. März bis 30. Juni eines jeden 
Jahres die Jagd nur vom Ansitz aus erfolgt, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
unteren Naturschutzbehörde vor der Aufstellung anzu
zeigen. Die untere Naturschutzbehörde kann in begrün
deten Einzelfällen das Aufstellen verbieten. Die Ent
scheidung hierüber soll unverzüglich erfolgen, 

c)	 die Anlage von Kirrungen außerhalb gesetzlich ge
schützter Biotope; 

4.	 das nicht gewerbliche Sammeln von Pilzen und Wildfrüch
ten außerhalb der Moorwälder und Moore; 

5.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne der 
§§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des Branden
burgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Gewässer sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung 
sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils im Ein
vernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

6.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

7.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 

Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden 
sind; 

9.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

10. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 es sollen Maßnahmen zur Verbesserung des gebietsbezoge
nen Landschaftswasserhaushaltes entwickelt und umge
setzt werden; 

2.	 die Feuchtwiesen am Rande des Gebietes sollen durch 
Pflegemaßnahmen offen gehalten werden; 

3.	 eine Verbuschung der feuchten Hochstaudenfluren der pla
naren Stufe und der Übergangs- und Schwingrasenmoore 
im Stülper See soll sporadisch im Winterhalbjahr durch ge
eignete Maßnahmen der Biotoppflege zurückgedrängt wer
den; 

4.	 die Kulturen der Sitka-Fichten und die Pappelforste sollen 
in naturnahe Waldgesellschaften mit Arten der potenziell 
natürlichen Vegetation umgewandelt werden; 

5.	 die Orchideenstandorte im Gebiet sollen gepflegt werden. 
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§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 oder den Maßgaben 
des § 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 

Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in 
Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Tage nach der Ver
kündung in Kraft. 

Potsdam, den 25. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Anlage 2 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Espenluch und Stülper See“ vom 25. Mai 2004 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 74 Hektar. Es 
umfasst folgende Flächen in den Gemarkungen: 

Landkreis: Teltow-Fläming 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Stülpe 1 8 (teilweise), 17, 18 (teilweise), 50, 102 
(teilweise), 124/2, 125/2, 126/2, 127 
bis 134, 136 bis 138, 140, 141, 164 
(teilweise); 

Stülpe 2 94 (teilweise), 111,  127/1 (teilweise), 
157 bis 160, 163 bis 165, 168 (teil
weise), 179 (teilweise). 
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